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Anerkennungen 

Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  





Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  

Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Anerkennung von Prüfstellen für die Durchführung von 
Bauartprüfungen, die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Durchführung von 
Überwachungsmaßnahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschließlich 
Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen 
für die Durchführung von Prüfungen und Inspektionen an Großpackmitteln (IBC). 

Eine Liste der Stellen, die von der BAM anerkannt sind, werden von der BAM auf ihrer 
Internetseite veröffentlicht und sind unter folgenden Seiten zu finden: 

http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm#verp_allgemein 

Die Listen werden im vierteljährlichen Turnus aktualisiert.  
Die Anerkennungen sind in der Regel auf drei Jahre befristet.  

Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und 
Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln: BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und 
BAM-GGR 002 formuliert, die unter folgender Internetseite: 

http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm#verp_ggr 

einzusehen sind.  
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Zulassungen 

Zulassungen für die Bauart von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 





 
Zulassungen der Bauart von Verpackungen  
(einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen)  
zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen, 
einschließlich von Verpackungen für ansteckungsgefährliche Stoffe, Großpackmitteln (IBC) 
und Großverpackungen.  
 
Die gültigen von der BAM und vom früheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA) 
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM 
veröffentlicht; für die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann 
der Volltext der Zulassungen (als PDF-Dokument) eingesehen und ausgedruckt werden.  
 
Diese „Recherche Gefahrgutverpackungen“ finden Sie unter den folgenden Seiten: 

 
http://www.tes.bam.de/php/d-bam/index.php 

 
 
Die Hersteller-Kurzzeichen werden auch als Liste veröffentlicht unter: 
 

http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm 
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Richtlinien 

 
 
 
 
Richtlinie für die Zulassung  
von Geotextilien zum Filtern und Trennen für Deponieabdichtungen 
 





 

Richtlinie für die Zulassung von 

Geotextilien zum Filtern und Trennen 

für Deponieabdichtungen 

herausgegeben vom 

Fachbereich 4.3 „Schadstofftransfer und Umwelttechnologien“ 

10. Auflage, Juni 2023

Veröffentlicht: Juni 2023 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Geotextilien zum Filtern und Trennen so-

wie weitere auf der Grundlage der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geo-

kunststoffe und Dichtungskontrollsysteme sowie Listen derartiger zugelassener Produkte kön-

nen als pdf-Datei von der Internetadresse:  

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 
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Vorwort 

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Gemäß der aktuellen 

Fassung dürfen nach Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, 

Komponenten oder Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach 

Anhang 1 Nr. 2.1.1 entsprechen und wenn dies der zuständigen Behörde nachgewiesen worden 

ist. Als Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellte 

Dichtungskontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch 

die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

Abweichend davon können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder 

Systeme eingesetzt werden, die auf der Grundlage harmonisierter europäischer technischer 

Spezifikationen nach der EU-Bauproduktenrichtlinie deklariert worden sind, wenn die durch die 

harmonisierten technischen Spezifikationen festgelegten Material-, Komponenten- und 

Systemeigenschaften im Wesentlichen denen gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen 

der DepV an den Stand der Technik ergeben. Derzeit gibt es keine harmonisierten europäischen 

technischen Spezifikationen, die insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Funktionserfüllung 

den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik gleichwertig sind.  

Ferner können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme 

eingesetzt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder der Türkei gemäß den dort 

geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht 

wurden oder die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum gemäß den dort geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig 

hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den Prüfungen und Überwachungen 

im Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften das nach 

der DepV geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft gewährleisten. Bei der Prüfung 

entsprechender Nachweise können die zuständigen Behörden die fachliche Unterstützung der 

BAM in Anspruch nehmen.  

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung 

geregelt. Zu den Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, 

die Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung 

von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 

2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 

Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat 

konstituiert und eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die eine Richtlinie für die Zulassung von 

Geotextilien zum Filtern und Trennen in Deponieoberflächenabdichtungen erarbeitet hat. Die 

vorliegende Auflage ist eine überarbeitete und vom Fachbeirat beschlossene Fassung. 

An den Beratungen haben mitgewirkt: 

1. die Mitglieder des Fachbeirats:

Dr. St. Abel, Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K.-H. Albers, Arbeitskreis 

Grundwasserschutz e. V. (AK GWS); A. Bachmann, Umweltbundesamt; H. Ehrenberg, NAUE 

GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; Dipl.-Ing. F. Fabian, 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,; Dipl.-Ing. M. 

Hering, Freudenberg Performance Materials; Dipl.-Ing. R. Heichele, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt (LfU); Dr.-Ing. D. Heyer, TU München, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. S. Krahberg, 
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Solmax Geosynthetics GmbH; Dipl.-Ing. M. Müller, Landesdirektion Sachsen, Referat 43 – 

Abfall, Altlasten, Bodenschutz; Dipl.-Ing R- Niehof, Pleus Grundwasser- und Bodenschutz 

GmbH; Dr.-Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-

Ing. P. Riegl, GEO-POLYMER Trading e.U.; Dipl.-Min. W. Ruthmann, Gesellschaft für Grundbau 

und Umwelttechnik (GGU); A. Riese, Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie; 

Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Geotechnik und Küstenwasserbau, Universität Rostock; Dipl.-Ing. 

T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. Simon, Bundesanstalt für

Materialforschung und –prüfung (BAM); Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt für Natur, Umwelt und

Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. M. Winkler, Staatliches Gewerbe-

aufsichtsamt Hildesheim (ZUS AGG);A. Wöhlecke, M. Eng., Bundesanstalt für Materialforschung

und -prüfung (BAM); Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches Kunststoff-Zentrum.

2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe:

Dr. J. Köhrich, Hafemeister GeoPolymere GmbH; Dipl.-Min. W. Ruthmann, GGU Gesellschaft für 

Grundbau und Umwelttechnik mbH: M. Hering HUESKER Synthetic GmbH und Dipl.-Ing. C. 

Tarnowski, GSE Lining Technology GmbH. 
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1. Rechtliche Grundlagen,
Geltungsbereich und
Vorschriften

Der Schutz von Mensch und Umwelt bei der 

Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

wird durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) vom 24. Februar 2012 geregelt. Noch 

auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) war am 

16. Juli 2009 eine neue Deponieverordnung

(DepV) in Kraft getreten. Diese wurde zuletzt

durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli

2021 (BGBl. I S. 2598) geändert. Nach An-

hang 1 Nummer 2.1 der DepV dürfen für das

Abdichtungssystem nur dem Stand der Tech-

nik nach Nummer 2.1.1 entsprechende und

von der Bundesanstalt für Materialforschung

und -prüfung (BAM) nach Nummer 2.4 zuge-

lassene oder eignungsfestgestellte Geokunst-

stoffe (Kunststoffdichtungsbahnen, Schutz-

schichten, Kunststoff-Dränelemente, Beweh-

rungsgitter aus Kunststoff etc.), Polymere und

serienmäßig hergestellte Dichtungskontrollsys-

teme eingesetzt werden.

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für

die Prüfung und Zulassung von Geokunststof-

fen, Polymeren und Dichtungskontrollsystemen

für die Anwendung in Basis- und Oberflächen-

abdichtungen von Deponien auf der Basis ei-

gener Untersuchungen und von Ergebnissen

akkreditierter Stellen. Sie hat in diesem Zu-

sammenhang die folgenden Aufgaben:

 die Definition von Prüfkriterien,

 die Aufnahme von Nebenbestimmungen in

die Zulassung, und

 Festlegung von Anforderungen an den

fachgerechten Einbau und das Qualitäts-

management.

Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Be-

rücksichtigung der in Nummer 2.1.1 des An-

hangs 1 der DepV beschriebenen Anforderun-

gen zum Stand der Technik werden in dieser 

Richtlinie die Anforderungen für die Zulassung 

von Geotextilien zum Filtern und Trennen in 

Deponieoberflächenabdichtungen beschrieben. 

Die Richtlinie ist die technische Grundlage, auf 

der die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstel-

lers die Geotextilien prüft und die Eignung 

durch Erteilung einer Zulassung in Form eines 

Zulassungsscheins feststellt. 

Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand 

der Technik errichtet werden. In der vorlie-

genden Zulassungsrichtlinie wird daher auch 

beschrieben, welche Anforderungen beim Ein-

bau der zugelassenen Geotextilien zum Filtern 

und Trennen erfüllt werden müssen, damit ein 

dem Stand der Technik entsprechendes Ab-

dichtungssystem entsteht. Auf diese Anforde-

rungen wird auch im Zulassungsschein aus-

drücklich hingewiesen. Die zuständigen Behör-

den der Länder müssen dafür Sorge tragen, 

dass diese Nebenbestimmungen Bestandteil 

der Genehmigung und somit rechtlich verbind-

lich werden. Nur unter dieser Voraussetzung 

kann die BAM-Zulassung zum Nachweis der 

Eignung nach dem Stand der Technik der mit 

den Geotextilien hergestellten Abdichtungen 

verwendet werden. 

Die Zulassung wird ausdrücklich unter Wi-

derrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund 

liegt vor, wenn der Hersteller von dem in den 

Prüfungsunterlagen und in den Anhängen des 

Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren, 

von den für die Prüfungsmuster verwendeten 

Materialien oder von den anderen im Zulas-

sungsschein genannten Anforderungen ab-

weicht. In diesem Fall darf kein Geotextil 

mehr unter Verwendung der BAM-

Zulassungsnummer gefertigt werden.  

Änderungen des Werkstoffs, des Produktions-

verfahrens der Geotextilien und der Maßnah-

men der Eigen- und Fremdüberwachung der 

Produktion bedürfen einer neuen Zulassung. 

Bewähren sich vom Hersteller eingesetzte 

Produktionsverfahren oder von den Betrieben 

eingesetzte Einbauverfahren nicht und kann 

dies anhand von neuen technischen Erkennt-

nissen belegt werden, hat sich also die Sach-

lage, der Stand der Technik und die Rechtsla-

ge so verändert, dass keine Zulassung mehr 

erteilt werden kann, so liegt auch hierin ein 
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Widerrufsgrund.  

Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller ver-

pflichtet, der Zulassungsbehörde umgehend 

den Zulassungsschein auszuhändigen. 

Den Zulassungen liegen die folgenden Geset-

ze, Vorschriften und Richtlinien in der jeweils 

aktuell gültigen Fassung zugrunde: 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträgli-

chen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-

laufwirtschaftsgesetz - KrWG), vom 24. 

Februar 2012, Bundesgesetzblatt, Teil I, 

Nr. 10. S. 212-264, zuletzt durch Artikel 2 

Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2808) geändert. 

 Verordnung über Deponien und Langzeit-

lager (Deponieverordnung – DepV); Arti-

kel 1 der Verordnung zur Vereinfachung 

des Deponierechts vom 27. April 2009 

(BGBl I Nr. 22 vom 29. April 2009 S. 

900), zuletzt durch Artikel 3 der Verord-

nung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) 

geändert. 

 Richtlinie für Anforderungen an die Quali-

fikation und die Aufgaben einer fremdprü-

fenden Stelle beim Einbau von Kunststoff-

komponenten und -bauteilen in Deponie-

abdichtungssystemen (Richtlinie-

Fremdprüfer), Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung (BAM) 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fach-

betriebe für den Einbau von Kunststoff-

dichtungsbahnen, weiteren Geokunststof-

fen und Kunststoffbauteilen in Deponieab-

dichtungssystemen (Richtli-

nie-Verlegefachbetriebe), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Dich-

tungskontrollsystemen für Konvektions-

sperren in Deponieoberflächenabdichtun-

gen (Zulassungsrichtli-

nie-Dichtungskontrollsysteme), Bundesan-

stalt für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextili-

en zum Filtern und Trennen in Deponieab-

dichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Geotextilien), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoffdichtungsbahnen für Deponieabdich-

tungen (Zulassungsrichtlinie-KDB), Bun-

desanstalt für Materialforschung und –

prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoff-Dränelementen in Deponieoberflä-

chenabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Kunststoff-Dränelemente), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutz-

schichten für Kunststoffdichtungsbahnen 

in Deponieabdichtungen (Zulassungsricht-

linie-Schutzschichten), Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Vorläufige Richtlinie für die Zulassung von 

Bewehrungsgittern aus Kunststoff für De-

ponieoberflächenabdichtungen (Vorläufige 

Zulassungsrichtlinie-Geogitter), Bundes-

anstalt für Materialforschung und –

prüfung (BAM). 

 

Die jeweils gültige Ausgabe der aufgeführten 

Normen wird im Abschnitt 9 angegeben. 

2. Zulassungsgegenstand 

2.1. Allgemeines 

Gegenstand der Zulassung sind Geotextilien, 

die zum Filtern und Trennen in Deponieab-

dichtungen verwendet werden. Voraussetzung 

für die Anwendung der Geotextilien ist, dass 

in der Umgebung des eingebauten Produkts 

im Mittel eine Temperatur von 20 °C nicht 

überschritten wird. Im unteren Bereich einer 

mindestens 1 m dicken Bodenschicht wird bei 

den in Deutschland herrschenden klimati-

schen Verhältnissen eine Dauertemperatur 

von 15 °C nur selten überschritten. Im Über-

gangsbereich von den Dichtungskomponenten 

zur Rekultivierungsschicht wird die Tempera-

turanforderung daher in der Regel erfüllt sein, 
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auch wenn angenommen wird, dass in den 

Dichtungskomponenten selbst zeitweise Tem-

peraturen bis zu 30 °C auftreten.  

Die zugelassenen Geotextilien können daher 

oberhalb der Abdichtungskomponenten der 

Oberflächenabdichtung ohne Einschränkung 

eingesetzt werden. In und unterhalb der Ab-

dichtungskomponenten der Oberflächenab-

dichtung sowie in der Basisabdichtung sind 

sie nur dann geeignet, wenn dort aufgrund 

der Eigenart des Abfalls, des Einbaus des Ab-

falls und der Umgebung die genannte Anfor-

derung an die mittlere Temperatur erfüllt ist. 

Für den Einsatz in der Basisabdichtung muss 

zusätzlich eine hohe chemische Beständigkeit 

(s. Abschnitt 3.2.1) gewährleistet sein. 

Zum Filtern werden Vliesstoffe eingesetzt, 

zum Trennen Vliesstoffe oder Gewebe. 

Die Zulassung kann sich auch auf eine Pro-

duktfamilie erstrecken. Die Produktfamilie be-

steht bei Vliesstoffen z. B. aus Produkten mit 

unterschiedlicher Masse pro Flächeneinheit, 

die jedoch aus den jeweils gleichen Vorpro-

dukten mit dem gleichen Produktionsverfah-

ren hergestellt wurden. 

Es gibt verschiedene Grenzflächen zwischen 

den Systemkomponenten von Deponieabdich-

tungen, in denen Geotextilien zum Filtern und 

Trennen im Prinzip eingesetzt werden kön-

nen. Geotextile Trennschichten können auch 

als Bestandteil der Abdichtungskomponenten 

sinnvoll sein. 

Ein auf der Grundlage dieser Richtlinie zuge-

lassenes Geotextil zum Filtern und Trennen ist 

grundsätzlich auch für die Sicherung von Alt-

lasten und die Oberflächenabdichtung von je-

nen Deponien geeignet, die nicht der DepV un-

terliegen. 

Der Zulassungsgegenstand muss mit definier-

ten, reproduzierbaren Eigenschaften werks-

mäßig hergestellt werden. 

Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der 

Hersteller des Geotextils. Das Geotextil muss 

durch den Antragsteller vollständig und ein-

deutig beschrieben werden. Dazu gehören eine 

Beschreibung des Produktionsverfahrens des 

Geotextils sowie der dabei verwendeten Vor-

produkte, genaue Angaben über die Art und 

Spezifikation der Werkstoffe und die Art und 

Menge von polymergebundenen Zuschlagstof-

fen (Masterbatch) oder anderen Zuschlagstof-

fen, die bei der Produktion von Vorprodukten 

und dem Produkt selbst verwendet werden 

sowie die Angaben zu den charakteristischen 

Eigenschaften des Produkts. 

Der Zulassungsgegenstand wird im Zulas-

sungsschein durch die Abmessungen sowie 

durch die im Folgenden erläuterten Angaben 

genau beschrieben. 

Das Geotextil muss über ein CE-Kennzeichen 

mit Bezug auf die DIN EN 13257 verfügen. Die 

Produktion muss im Rahmen eines nach der 

DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmana-

gementsystems eigen- und fremdüberwacht 

werden. 

Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mit-

geteilt und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt 

dies nicht, so verliert die Zulassung ihre Gül-

tigkeit. 

2.2. Werkstoff und Eigenschaften 
der Vorprodukte der Geotexti-
lien  

Im Zulassungsschein werden der Formmas-

senhersteller und die Formmasse (Typenbe-

zeichnung) des Vorprodukts (z. B. Fasern, 

Filamente, Folienbändchen, Spleißgarne, Mul-

tifilamentgarne etc.), aus dem das Geotextil 

gefertigt wird, mit der Herstellerspezifikation 

für die Dichte, die Schmelze-Massefließrate 

und gegebenenfalls für den Rußgehalt ange-

geben. Weitere vertrauliche Angaben zu den 

Formmassen (Molekülmassenverteilung, Addi-

tive) und zu den polymergebundenen Zu-

schlagstoffen (Hersteller, Typenbezeichnung 

und genaue Rezeptur des Masterbatches) 

oder sonstigen Zuschlagstoffen sowie Pro-

benmaterial müssen bei der Zulassungsstelle 

hinterlegt werden. Zusätzliche Angaben müs-

sen gemacht werden, wenn diese für die ein-

deutige Festlegung des Werkstoffs erforder-

lich sind.  

Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung 

zwischen den Herstellern von Vorprodukten 
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und dem Geotextilhersteller über die Spezifi-

kation aller verwendeten Werkstoffe beste-

hen. In den Anlagen zur Zulassung gibt der 

Zulassungsnehmer eine rechtsverbindliche 

Erklärung über die verwendeten Werkstoffe 

ab. Die eindeutige Festlegung der Werkstoffe, 

die Überprüfbarkeit der Angaben durch die 

Zulassungsstelle und die Möglichkeit einer 

Kontrolle anhand der spezifizierten Werte ist 

grundsätzlich Voraussetzung, um eine Zulas-

sung erteilen zu können. 

Im Zulassungsschein werden die Art der Vor-

produkte, deren Typenbezeichnung, gegebe-

nenfalls Angaben zur Spezifikation ausge-

wählter Eigenschaften (z. B. Titer und me-

chanische Eigenschaften) und gegebenenfalls 

die Hersteller angegeben. Angaben zu weite-

ren wesentlichen Eigenschaften müssen bei 

der Zulassungsstelle vertraulich hinterlegt 

werden. Die im Zulassungsschein aufgeführ-

ten Eigenschaften werden bei der Eigenüber-

wachung beim Vorprodukthersteller und bei 

der Eingangskontrolle, Eigen- und Fremd-

überwachung beim Hersteller der Geotextilien 

überprüft (s. Tabelle 4).  

In Tabelle 1 sind die wesentlichen Eigenschaf-

ten von Fasern, Filamenten, Folienbändchen, 

Spleißgarnen, Multifilamentgarnen angege-

ben. Bei anderen Vorprodukten ergeben sich 

weitere bzw. andere wesentliche Eigenschaf-

ten, die im Einzelfall in Anlehnung an diese 

Tabelle festgelegt werden. 

2.3. Eigenschaften der Geotextilien 

Im Zulassungsschein werden die charakteris-

tischen Eigenschaften (hydraulische und me-

chanische Eigenschaften) der Geotextilien in 

Anlehnung an DIN EN 13257 angegeben (s. 

Tabelle 2). Diese Eigenschaften werden bei 

der Eigen- und Fremdüberwachung der Pro-

duktion des Geotextils überprüft. Dazu wer-

den Schwellenwerte oder Bereiche für die 

charakteristischen Werte zur Beurteilung im 

Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

im Zulassungsschein festgelegt.  

Der charakteristische Wert der Masse pro Flä-

cheneinheit ist der Mittelwert über die Rollen-

breite minus der halben Standardabweichung. 

Bei den anderen Größen ist er der Mittelwert 

über die Rollenbreite, wenn die Prüfnormen 

eine Mittelwertbildung vorsehen. Die Anzahl 

der über die Breite zu entnehmenden Proben 

wird in der Regel in den Prüfnormen festge-

legt. In nur wenigen Fällen beziehen sich die 

Schwellenwerte oder zulässigen Bereiche auf 

das Ergebnis einer Einzelmessung als charak-

teristischem Wert.  

Im Abschnitt 3 werden die Zulassungsanfor-

derungen an bestimmte charakteristische Ei-

genschaften angegeben. 

Das Datenblatt des Geotextils muss mindes-

tens die Daten zu den für die Eigenüberwa-

chung relevanten Eigenschaften dokumentie-

ren. 

2.4. Abmessungen 

Im Zulassungsschein wird die übliche Länge 

des Geotextils auf einer Rolle angegeben sowie 

dessen Breite und Dicke festgelegt.  

2.5. Kennzeichnung 

Das zugelassene Produkt muss mit einer fort-

laufenden Kennzeichnung nach DIN EN ISO 

10320 versehen werden und verpackt sein. 

Aus der Kennzeichnung müssen bei einer Ein-

zelzulassung mindestens die Produktbezeich-

nung und die Zulassungsnummer und bei der 

Zulassung einer Produktfamilie die jeweilige 

Produktbezeichnung und die gleichbleibende 

Zulassungsnummer hervorgehen. Die Kenn-

zeichnung muss so aufgedruckt werden, dass 

sie dauerhaft gut lesbar ist. Sie muss insbe-

sondere so haltbar sein, dass sie den Trans-

port, die Lagerungs- und die Einbaubeanspru-

chungen übersteht. Jede Rolle muss ein Eti-

kett gemäß DIN EN ISO 10320 tragen, aus 

dem der Hersteller, die Art des Produkts bzw. 

die Produktbezeichnung, die Abmessungen, 

das Gewicht sowie ein firmeninterner Kode 

(z. B. Rollennummer) hervorgeht, aus dem 

direkt oder indirekt der Zeitpunkt der Produk-

tion abgelesen werden kann und der in ein-

deutiger Weise den Unterlagen und Ergebnis-
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sen der Qualitätsüberwachung an der Lie-

fereinheit zugeordnet ist. Im Einzelfall können 

weitere Angaben festgelegt werden. Ein Mus-

teretikett wird der Zulassung als Anlage bei-

gefügt. 

2.6. Produktionsstätte und 
Produktionsverfahren 

Die Produktionsstätte und das vom Hersteller 

zu beschreibende Produktionsverfahren wer-

den als Bestandteil der Zulassung festge-

schrieben. Alle speziellen vertraulichen Anga-

ben zum Produktionsverfahren werden bei der 

Zulassungsstelle hinterlegt. Vor Erteilung der 

Zulassung überzeugt sich die Zulassungsstelle 

durch einen Besuch beim Hersteller in der 

Produktionsstätte sowie beim Hersteller der 

Vorprodukte in der Produktionsstätte von der 

Richtigkeit der zum Produktionsverfahren und 

zu den Geräten und Maschinen gemachten 

Angaben sowie davon, dass qualifiziertes Per-

sonal, Räume, Prüfeinrichtungen und sonstige 

Ausstattungen der Produktionsstätte und des 

Prüflabors eine einwandfreie Produktion und 

eine anforderungsgerechte Eigenüberwachung 

der Produktion gewährleisten. 

Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, 

wie aus dem gewählten Produktionsverfahren 

sich ergebende potentielle Beeinträchtigungen 

einer einwandfreien Produktion durch Maß-

nahmen im Verfahrensablauf und im Quali-

tätsmanagement ausgeschlossen werden. 

3. Prüfverfahren und
Anforderungen

Im Folgenden werden die Prüfverfahren und 

die Zulassungsanforderungen an die Eigen-

schaften der Geotextilien beschrieben, s. dazu 

auch die GDA-Empfehlung E 2-9 „Einsatz von 

Geotextilien im Deponiebau“1. Die Prüfungen 

werden von der BAM im Fachbereich 4.3, 

Themenfeld „Kunststoffe in der Geo- und 

1 Die GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 
www.gdaonline.de eingesehen werden. 

Umwelttechnik“, und in von der BAM aner-

kannten Prüfstellen durchgeführt (s. Abschnit-

te 4.3 und 10). Es werden dabei Prüfungen zu 

den mechanischen Eigenschaften, zu den Fil-

tereigenschaften und zur Beständigkeit und 

Alterung durchgeführt. In begründeten Einzel-

fällen kann die Zulassungsstelle abweichend 

von den hier aufgeführten technischen Anfor-

derungen und in Ergänzung dazu Sonderrege-

lungen treffen. Diese besonderen technischen 

Anforderungen werden nach Rücksprache mit 

dem und Erörterung im Fachbeirat für die Zu-

lassung festgelegt. 

3.1. Allgemeine physikalische und 
mechanische Eigenschaften 

Tabelle 2 nennt die wesentlichen filtertechni-

schen und mechanischen Eigenschaften der 

Geotextilien und die zugehörigen Prüfungen. 

Diese Angaben dienen als Identifikations-

merkmale, als Vergleichsgrößen im Rahmen 

der Qualitätsüberwachung sowie zur Bemes-

sung als Filter- und Trennschicht.  

Zum Filtern werden Vliesstoffe eingesetzt. Mit 

der Filterfunktion ist dabei immer auch eine 

Trennfunktion verbunden. Bei diesen 

Vliesstoffen müssen die charakteristischen 

Werte der Masse pro Flächeneinheit mindes-

tens 300 g/m², der Dicke mindestens 3 mm, 

der Stempeldurchdrückkraft mindestens 

2,5 kN und des Durchdrückvorschub bei der 

Stempeldurchdrückkraft mindestens 50 mm 

betragen. Weiterhin muss die Dicke des 

Vliesstoffs mindestens der 30-fachen charak-

teristischen Öffnungsweite O90 entsprechen. 

Grundsätzlich muss bei jedem Bauvorhaben 

eine Bemessung nach den Filterregeln des 

DWA-Merkblatts 5112 durchgeführt werden. 

Nach Maßgabe des Zulassungsscheins können 

die Eigenschaften des zugelassenen 

Vliesstoffs für ein einzelnes Bauvorhaben in 

gewissem Umfang variiert werden, um eine 

2 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DWA Merkblatt 511, Filtern mit 
Geokunststoffen. Hennef: Verlag DWA, 2017. S. auch 
Krug, M. und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- 
und Deponiebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 
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optimale Anpassung zu erzielen. Die Mindest-

anforderungen müssen jedoch eingehalten 

werden.  

Geotextilien (Vliesstoffe und Gewebe), die nur 

zum Trennen eingesetzt werden, müssen zur 

Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 gehören. 

Der Durchdrückvorschub bei der Stempel-

durchdrückkraft muss mindestens 50 mm be-

tragen. Die charakteristische Öffnungsweite 

soll im Bereich zwischen 0,06 und 0,2 mm 

liegen. 

Die Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene 

wird in der Regel nach DIN EN ISO 11058 im 

Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

bestimmt. Für die Zulassung müssen jedoch 

auch Prüfergebnisse nach der DIN 60500-4 

vorgelegt werden. 

3.2. Beständigkeit und Alterung 

3.2.1. Beständigkeit gegen Chemikalien 

Es wird grundsätzlich angenommen, dass die 

Geotextilien durch die Einwirkung von Depo-

niegasen beansprucht werden. Die Geotextili-

en müssen also im Wesentlichen gegen orga-

nische Chemikalien beständig sein. Die Be-

ständigkeit wird in einem Immersionsversuch 

in Anlehnung an DIN EN 14414 geprüft 

(s. Tabelle 3a Nr. 3.1). Weitere Hinweise zum 

Prüfverfahren werden auf der Internetseite 

der BAM gegeben3. Die Chemikalien werden 

aus der dort aufgeführten Liste der kon-

zentrierten Medien ausgewählt. Die Auswahl 

der Prüfmedien orientiert sich an den für den 

jeweiligen Werkstoff unter den Bedingungen 

in der Deponieoberflächenabdichtung relevan-

ten Schädigungsmechanismen (Alterungsvor-

gängen bei Chemikalieneinwirkung). In der 

Regel wird die Beständigkeit gegen Benzine, 

aromatische Kohlenwasserstoffe, Heizöle, 

Dieselkraftstoffe, Paraffin- und Schmieröle 

und gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe 

geprüft.  

In der Basisabdichtung dürfen nur Geotextili-

en eingesetzt werden, die gegen alle in der 

3 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm 

Liste aufgeführten Medien beständig sind (s. 

dazu die Angaben im Zulassungsschein). Als 

oxidierende anorganische Säure wird dabei 

eine wässrige Lösung mit 25 Vol.-% konz. 

Salpetersäure verwendet. 

3.2.2. Beständigkeit gegen Alterung 

Die Beständigkeit gegen den oxidativen Ab-

bau bei Geotextilien aus Polyolefinen wird in 

Warmlagerungsversuchen im Umluftwärme-

schrank in Anlehnung an DIN EN ISO 13438 

und in Auslaugversuchen in Anlehnung an 

DIN EN 14415 bei einer Lagerungstemperatur 

von jeweils 80 °C untersucht (s. Tabelle 3b 

Nr. 3.4 und 3.5)4. Die Lagerungszeit muss 

mindestens ein Jahr betragen. Untersucht 

wird die Veränderung der mechanischen 

Kennwerte (Zugfestigkeit und Dehnung bei 

der Zugfestigkeit), des Gehalts an Antioxidan-

tien und der Kristallinität. Der Gehalt an Anti-

oxidantien wird durch UV-Spektroskopie oder 

HPLC-Analyse an einem Extrakt, der aus einer 

Fest-flüssig-Extraktion gewonnen wird, oder 

indirekt über OIT-Messungen am Produkt 

selbst bestimmt. Das gewählte Analysever-

fahren richtet sich nach der Art der Stabilisie-

rung. Die Kristallinität wird in einer DSC-

Messung ermittelt. Die Anforderungen sind in 

Tabelle 3b angegeben.  

Anforderungen an andere Rohstoffe/Arten von 

Produkten (z. B. Polyester, Polystyrol, PVC 

etc.) werden in sinngemäßer Übertragung der 

Anforderungen an die Beständigkeit gegen 

den oxidativen Abbau festgelegt. In Tabel-

le 3b Nr. 3.6 und 3.7 werden z. B. die Immer-

sionsversuche zur Prüfung der Beständigkeit 

gegen den hydrolytischen Abbau bei Geotexti-

lien aus Polyester (PET) angegeben5.  

Im Zulassungsschein können für die Anwen-

dung der Geotextilien ergänzende Anforde-

rungen an die noch zulässigen Milieubedin-

4 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 
Durability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42.  

5 Schröder, H. F.: Ermittlung des Einflusses der 
alkalischen Hydrolyse auf die Langzeitbeständigkeit von 
hochfesten Polyester (PET)-Garnen für Geotextilien. 
Fraunhofer IRB Verlag, 1999. 
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gungen (z. B. pH-Wert) festgelegt werden. 

3.2.3. Beständigkeit gegen Witterung 

Die Prüfung erfolgt nach der Prüfmethode der 

DIN EN 12224 (s. Tabelle 3a Nr. 3.2). 

Grundsätzlich sollten Geotextilien möglichst 

wenig der UV-Strahlung ausgesetzt werden, 

da diese die Kunststoffe in der Regel stark 

beansprucht. UV-Strahlung verschlechtert die 

Stabilisierung und kann autokatalytische Re-

aktionen in Gang setzen, die auch nach der 

Abdeckung noch weiterlaufen. Abweichend 

von der DIN EN 12224 gilt daher auch bei ho-

her Witterungsbeständigkeit die Grundregel, 

dass die eingebauten Geotextilien innerhalb 

von zwei Tagen überbaut werden sollen und 

spätestens innerhalb einer Woche überbaut 

werden müssen. 

3.2.4. Beständigkeit gegen Mikroorga-

nismen 

Die Beständigkeit gegen die im Boden mögli-

chen mikrobiellen Angriffe wird durch Erdein-

grabversuche nach DIN EN 12225 in mikrobi-

ell aktiver Erde geprüft (s. Tabelle 3a Nr. 

3.3). Bei Geotextilien aus Polyolefinen, PET 

und Polyamid ist diese Prüfung in der Regel 

entbehrlich. 

3.2.5. Umweltverträglichkeit von Zusät-

zen und Verarbeitungshilfen 

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und 

Verarbeitungshilfen (z. B. die Avivage) müs-

sen umweltverträglich sein. Die Unbedenk-

lichkeit muss nach dem im FGSV-Merkblatt, 

Abschnitt 6.28, angegebenen Verfahren 

nachgewiesen werden6. 

4. Eigen7- und Fremdüberwa-

6 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von 
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den 
Checklisten für die Anwendung von Geokunststoffen im 
Erdbau des Straßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, 
Köln, 2016. 

7 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen 

chung bei der Produktion 

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwa-

chung muss nach Anhang 1 Nummer 2.1 der 

DepV eine gleichmäßige Qualität der Produkti-

on der Vorprodukte und des Geotextils sicher-

stellen. Die Durchführung dieser Maßnahmen 

muss in ein Qualitätsmanagementsystem ein-

gebunden sein, das nach der DIN EN ISO 9001 

zertifiziert ist.  

Die Eigenüberwachung bzw. das System der 

werkseigenen Produktionskontrolle bei der 

Produktion des Geotextils hat grundsätzlich 

den Anforderungen der DIN EN 13257 Ab-

schnitt 5.4 und Anhang A zu entsprechen. 

Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Orga-

nigramm, aus dem die Zuständigkeiten her-

vorgehen, und die die Eigenüberwachung be-

treffenden Arbeitsanweisungen und Prüfpläne 

müssen der Zulassungsstelle vorgelegt wer-

den.  

Tabelle 4 beschreibt die Verzahnung von Ein-

gangskontrollen und Prüfungen der Eigen-

überwachung und Fremdüberwachung. Art 

und Häufigkeit der Prüfung müssen mit der 

Zulassungsstelle abgestimmt und in den An-

lagen zum Zulassungsschein beschrieben 

werden. 

4.1. Eingangskontrollen und -
prüfungen 

Der Hersteller der Vorprodukte muss durch 

Kontrollmaßnahmen sicherstellen, dass die 

Vorprodukte in der erforderlichen Qualität 

hergestellt werden. Die Durchführung dieser 

Maßnahmen muss in ein Qualitätsmanage-

mentsystem eingebunden sein, das nach der 

DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Die Ergebnis-

se müssen für jede Lieferung des Vorprodukts 

durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anleh-

nung an DIN EN 10204 dokumentiert werden. 

Dabei müssen insbesondere die Prüfergebnis-

se für die vereinbarten Spezifikationen doku-

mentiert werden. 

(Bauproduktenrichtlinie) inzwischen als werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) bezeichnet. 
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Art und Umfang der erforderlichen Eingangs-

kontrollen und -prüfungen des Herstellers des 

Geotextils werden ausgehend von Tabelle 4 

und 5 in den Anlagen zum Zulassungsschein 

festgelegt. 

4.2. Eigenüberwachung der Pro-
duktion 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Pro-

duktion des Geotextils müssen bestimmte 

charakteristische Eigenschaften überprüft 

werden. Tabelle 5 beschreibt Verfahren und 

gibt Häufigkeiten an, mit denen geprüft wer-

den muss. 

Art und Umfang der dabei erforderlichen Prü-

fungen des Herstellers des Geotextils werden 

ausgehend von Tabelle 4 und 5 in den Anla-

gen zum Zulassungsschein festgelegt. Dabei 

müssen die im Zulassungsschein angegebe-

nen produktbezogenen Anforderungen erfüllt 

werden. 

Die Daten aus der Überwachung müssen über 

zehn Jahre so archiviert werden, dass jeder-

zeit eine Zuordnung der Prüfergebnisse zu ei-

ner Liefereinheit möglich ist. Auf Verlangen 

sind die Daten der Zulassungsstelle zugäng-

lich zu machen. 

Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüf-

zeugnis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 

ausgestellt werden. Die Prüfwerte im Abnah-

meprüfzeugnis müssen den Rollen, an denen 

sie gemessen wurden, zugeordnet werden 

können. 

4.3. Fremdüberwachung 

Die laufende Produktion des Geotextils wird 

durch eine mit der BAM vereinbarte, neutrale 

Stelle überwacht (s. Abschnitt 10). Die mit 

der Fremdüberwachung beauftragte Prüf- und 

Inspektionsstelle muss über ausreichend qua-

lifiziertes Personal und die notwendigen Prü-

feinrichtungen verfügen. Die Fremdüberwa-

chungsberichte sollen von ihr spätestens zwei 

Monate nach dem Probeneingang fertigge-

stellt und verteilt worden sein. Das Prüflabor 

muss für die bei der Fremdüberwachung an-

zuwendenden genormten Prüfungen nach der 

DIN EN ISO/IEC 17025 und mit Bezug auf 

diese Zulassungsrichtlinie nach der DIN EN 

ISO/IEC 17020 akkreditiert sein. Spezielle 

Prüfungen, für welche die Prüf- und Inspekti-

onsstelle nicht akkreditiert sind, können durch 

ein dafür akkreditiertes Labor im Unterauftrag 

durchgeführt werden. Der zwischen Hersteller 

und Überwachungsstelle geschlossene gültige 

Überwachungsvertrag muss der BAM vorge-

legt werden. 

Die Überwachung umfasst eine Werk-

stoffidentifikation, die Prüfung und Kontrolle 

der Vorprodukte und die Prüfung der Eigen-

schaften des Geotextils sowie die Überprüfun-

gen ihrer Produktion und der werkseigenen 

Produktionskontrolle. Maßgebend für die 

Überwachung sind die DIN 18200 sowie der 

Überwachungsvertrag. Der Überwachungsver-

trag muss folgende Anforderungen berück-

sichtigen: 

 Zu Beginn der Produktion hat sich die

fremdüberwachende Stelle davon zu über-

zeugen, dass die Voraussetzungen für ei-

ne sachgemäße Produktion und eine an-

forderungsgerechte werkseigene Produkti-

onskontrolle gegeben sind.

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion

der Vorprodukte und des Geotextils sind

die in den Anlagen zum Zulassungsschein

aufgeführten Prüfungen zur Identifikation

und zu den Eigenschaften der Vorprodukte

und des Geotextils durchzuführen (s. Ta-

belle 4). Beim Überwachungsbesuch sind

durch Besichtigung von Labor und Produk-

tion und durch Einblick in die Unterlagen

Art und Umfang der werkseigenen Produk-

tionskontrolle zu kontrollieren.

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen

müssen in jedem Halbjahr durchgeführt

werden, in dem produziert wurde. Die zu

untersuchenden Produkte müssen nach

dem letzten Fremdüberwachungsbesuch

produziert worden sein. Die Probenahme

aus der Produktion muss durch die über-

wachende Institution erfolgen. Bei der
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Überwachung einer Produktfamilie muss 

alle sechs Monate ein Produkt aus der 

Familie überprüft werden. Der Fremd-

überwacher wählt nach Maßgabe der Pro-

duktionspläne das Produkt aus. Er sollte 

darauf achten, dass unterschiedliche Pro-

dukte in die Überwachung miteinbezogen 

werden. 

Die Überwachungsbesuche sind in der Regel 

unangemeldet durchzuführen. Der Nachweis 

über die durchgeführte Fremdüberwachung 

wird durch den aktuellen Überwachungsbe-

richt erbracht, in dem die fremdüberwachen-

de Stelle ihre Prüfergebnisse darstellt. Der 

Bericht wird dem überwachten Hersteller re-

gelmäßig zugesandt. 

Festgestellte Abweichungen müssen nach den 

Vorgaben der fremdüberwachenden Stelle be-

arbeitet und beseitigt werden. Produkte, die 

die Anforderungen der Zulassungen oder die-

ser Zulassungsrichtlinie nicht erfüllen, gelten 

als nicht zugelassen. Bei festgestellten Abwei-

chungen ist die BAM umgehend durch den 

Fremdüberwacher zu informieren und ihr der 

Fremdüberwachungsbericht und ein Bericht 

zur Behebung der Abweichung zu übergeben. 

Fremdüberwachungsberichte und zugehörige 

Prüfergebnisse müssen der Zulassungsstelle 

auf Verlangen vorgelegt werden. 

4.4. Lieferpapiere 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und 

Fremdüberwachung leiten sich auch die An-

forderungen an Art und Umfang der Papiere 

ab, die einer Lieferung des Geotextils zur Do-

kumentation der Qualität beigelegt werden 

müssen. Erforderlich ist ein Lieferschein, der 

die Angaben zum Hersteller, die Typenbe-

zeichnung, eine Aufstellung der Rollennum-

mern und der Abmessungen enthält. Dazu 

gehört ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anleh-

nung an DIN EN 10204 für das Geotextil mit 

Angaben zu den Chargennummern der verar-

beiteten Vorprodukte und deren Werkstoffe. 

Auf der Baustelle müssen weiterhin das 

Zeugnis der Fremdüberwachung und der voll-

ständige Zulassungsschein vorliegen, der in 

seinen Anlagen die Anforderungen an die Ei-

gen- und Fremdüberwachung und die Trans-

port-, Lager- und Verlegeanweisungen ent-

hält. 

5. Anforderungen an den Ein-
bau

Die Einhaltung der nachfolgenden Anforde-

rungen an den Einbau ist Voraussetzung für 

die Verwendbarkeit der Zulassung als Nach-

weis der Eignung eines Geotextils. Dieser Ab-

schnitt ist daher auch maßgebend für die ab-

fallrechtliche Abnahme gemäß § 5 DepV. Zu-

gelassene Geotextilien zum Filtern und Tren-

nen sollten nur durch Verlegefachbetriebe 

eingebaut werden, welche die Anforderungen 

der Richtlinie-Verlegefachbetriebe der BAM 

erfüllen. Die Nachweise der erforderlichen 

Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung 

können z. B. durch die Anerkennung als 

Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungs-

gemeinschaft eines Fachverbandes geführt 

werden, die in vollem Umfang die Anforde-

rungen der Richtlinie berücksichtigt und die 

Überwachung durch eine unabhängige, nach 

Fachkunde und Erfahrung allgemein aner-

kannte Prüfstelle durchführen lässt8. 

Diese Anforderung muss immer dann erfüllt 

werden, wenn ohnehin im Abdichtungssystem 

andere Geokunststoffe (Kunststoffdichtungs-

bahnen und Kunststoff-Dränelemente) durch 

Verlegefachbetriebe eingebaut werden. In al-

len anderen Fällen müssen die den Einbau 

durchführenden Arbeitskräfte vorab durch ei-

ne qualifizierte Fachkraft geschult werden. 

8 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. (AK GWS 
e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdichtungssysteme
e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der
Dichtungsbahnenhersteller und Verlegefachbetriebe, 
wurden solche Güteüberwachungssysteme auf der 
Grundlage der BAM-Richtlinie aufgebaut. Die BAM 
auditiert und überwacht die Verlegefachbetriebe im 
Rahmen dieser Güteüberwachung. Die vom 
AK GWS e. V. bzw. AGAS e. V. güteüberwachten Firmen 
erfüllen die Anforderungen dieser Richtlinie.  
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Dazu gehört die Einweisung in den Umgang 

mit dem Verlegeplan, in die Art und Handha-

bung der Transportmittel, in die Verlege- und 

Heftungstechnik, in die Gestaltung von Quer- 

und Längsstößen sowie die Anbindung an 

Durchdringungen, in die Anforderungen des 

Qualitätsmanagementplans sowie in die Pro-

benahme für Maßnahmen der Eigenprüfung 

und schließlich in die Handhabung der Geräte 

und das Verfahren für die Überbauung der 

verlegten Geotextilien. Inhalt, Teilnehmer, 

Zeitpunkt und Dauer der Schulung müssen 

dokumentiert und vom Fremdprüfer kontrol-

liert werden. 

5.1. Standsicherheitsnachweis 

Bei jedem einzelnen Deponiebauvorhaben ist 

ein Standsicherheitsnachweis für das Abdich-

tungssystem nach den Regeln der Technik zu 

erbringen. Die gilt insbesondere auch für die 

Gleitflächen zwischen Geotextil und Boden 

bzw. Entwässerungsschicht. Die Geotextilien 

dürfen im eingebauten Zustand keiner dauer-

haft wirksamen Zugspannung aus Hangab-

triebskräften, Spreizkräften usw. ausgesetzt 

sein. Beim Standsicherheitsnachweis muss 

daher insbesondere gezeigt werden, dass eine 

solche Belastung nicht auftreten wird. Das 

Geotextil darf nicht zur Bewehrung verwendet 

werden. 

Dazu sind gegebenenfalls in Scherversuchen 

nach DIN EN ISO 12957-1 die Reibungspara-

meter unter Berücksichtigung der besonderen 

Bedingungen des Bauvorhabens zu ermitteln. 

Unter Berücksichtigung der Abminderungsfak-

toren für Materialwiderstände und der Sicher-

heitsfaktoren für die Einwirkungen ist dann 

der Nachweis zu führen, dass die Standsi-

cherheit mit der erforderlichen Sicherheit ge-

währleistet ist. 

Für den Nachweis der Standsicherheit des 

Dichtungsaufbaus sowohl im Bauzustand, bei 

eventuellen besonderen Zwischenzuständen 

und im Endzustand sowie für die Bestimmung 

von Reibungsparametern sind die Hinweise 

der GDA-Empfehlungen E 2-7 „Gleitsicherheit 

der Abdichtungssysteme“, E 2-21 „Spreizsi-

cherheitsnachweis und Verformungsabschät-

zung für die Deponiebasis“ und E 3-8 „Rei-

bungsverhalten von Geokunststoffen“ zu be-

rücksichtigen. 

5.2. Maßnahmen gegen  
Beanspruchungen durch Ein-
bau und Baubetrieb 

Durch den Einbau der Böden und Flächenent-

wässerungsschicht ergeben sich besondere 

Belastungen der Geotextilien. Die Bauverfah-

ren müssen so gewählt werden, dass die Ge-

otextilien nicht beschädigt werden. Beim Ver-

teilen des mineralischen Materials müssen ein 

Verstrecken, Verziehen der Geotextilien und 

eine Faltenbildung vermieden werden.  

Die Überlappung der einzelnen Geotextilbah-

nen muss mindestens 50 cm ohne Fixierung 

bzw. mindestens 30 cm mit Fixierung (Heiß-

luftfixierung) betragen. 

Das Geotextil darf nicht direkt befahren wer-

den. Die erste Schüttlage sollte auf dem Ge-

otextil vor Kopf – ohne zu schieben – aufge-

schüttet, verteilt und dann erst verdichtet 

werden. Diese erste Schüttlage sollte mindes-

tens 30 cm dick sein. Für den Transport und 

die Verteilung des Materials sollten in gleicher 

Weise geeignete Fahrstraßen von mindestens 

1 m Dicke aufgeschüttet werden. Andere Ein-

bauverfahren können eingesetzt werden, 

wenn deren Eignung bei einem Probeeinbau 

überprüft wurde. 

Das eingebaute Geotextil soll innerhalb von 

zwei Tagen und muss spätestens innerhalb 

einer Woche überbaut werden. 

5.3. Qualitätsmanagement,  
Fremdprüfung 

Die Geotextilien sind Bestandteil des Depo-

nieabdichtungssystems. Ihr Einbau unterliegt 

daher den Qualitätsmanagementmaßnahmen, 

die in der DepV gefordert werden. Die DepV 

sieht ein dreigliedriges Qualitätsmanagement-

system vor, bei dem die Eigenprüfung des für 

die Qualität seines Gewerks verantwortlichen 

Herstellers, die Fremdprüfung durch einen 
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unabhängigen Dritten und die Überwachung 

durch die zuständige Behörde sicherstellen, 

dass das Deponieabdichtungssystem mit den 

vorgesehenen Qualitätsmerkmalen hergestellt 

wird, s. dazu auch die GDA-Empfehlung E 5-5 

„Qualitätsüberwachung für Geokunststoffe“. 

Grundlage der Qualitätsmanagementmaß-

mahmen ist der Qualitätsmanagementplan 

(QMP), in den der Einbau der Geotextilien 

miteinbezogen sein muss. Bestandteil des 

QMP sind Teilpläne für die Überprüfung der 

einzelnen Bestandteile des Abdichtungssys-

tems. Bei der Aufstellung der Teilpläne für die 

Geotextilien und bei der Durchführung des 

Einbaus sowie bei den begleitenden Kontroll-

prüfungen sind die Bestimmungen und Aufla-

gen des Zulassungsscheins, die in der Anlage 

zum Zulassungsschein angegebenen Trans-

port-, Lager- und Verlegeanweisungen für die 

Geotextilien zu beachten. Bestandteil der 

Qualitätsmanagementmaßnahmen ist unter 

anderem die Erstellung eines Verlegeplans. 

Im Verlegeplan müssen eindeutige Angaben 

über die Lage und die Art der eingebauten 

Geotextilien enthalten sein.  

Die Fremdprüfung muss von einer fachkundi-

gen, erfahrenen und ausreichend mit Personal 

und Geräten ausgestatteten Stelle durchge-

führt werden. Die dabei einzuhaltenden An-

forderungen an die Qualifikation und die Auf-

gaben einer fremdprüfenden Stelle sind in der 

Richtlinie-Fremdprüfer der BAM beschrieben. 

Bei Abdichtungssystemen, bei denen mit Aus-

nahme von Geotextilien zum Filtern und 

Trennen ausschließlich mineralische Kompo-

nenten eingesetzt werden, dürfen auch 

fremdprüfende Stellen tätig werden, die die 

Anforderungen des Bundeseinheitlicher Quali-

tätsstandard 9-1 „Qualitätsmanagement - 

Fremdprüfung beim Einbau mineralischer 

Baustoffe in Deponieabdichtungssystemen“ 

erfüllen9. Die Prüfungen müssen dabei von ei-

ner für die Prüfverfahren akkreditieren Prüfla-

bor durchgeführt werden. 

9 http://laga-online.de/servlet/is/26509/ 

Die fremdprüfende Stelle und der Leistungs-

umfang der Fremdprüfung sind mit der zu-

ständigen Behörde abzustimmen. Die Kosten 

der Fremdprüfung trägt der Deponiebetreiber. 

Die fremdprüfende Stelle arbeitet eng mit der 

zuständigen Behörde zusammen. Die Maß-

nahmen des Qualitätsmanagements und Art 

und Umfang von Prüfungen an Geotextilien im 

Rahmen der Fremdprüfung sind in der Tabelle 

6 und 7 aufgeführt. Auf der Internetseite der 

BAM finden sich Standards zur Qualitätsüber-

wachung. Die auf dieser Grundlage erstellten 

Teilpläne müssen in den QMP einfließen.10. 

Damit der fach- und werkstoffgerechte Um-

gang mit Geokunststoffen nach dem Stand 

der Technik bereits bei der Planung sowie bei 

der Erstellung des Leistungsverzeichnisses 

und des Qualitätsmanagementplans berück-

sichtigt wird, sollte die fremdprüfende Stelle 

schon im Planungsstadium hinzugezogen 

werden, auch wenn die fremdprüfende Stelle 

für das Projekt keine planerische Verantwor-

tung übernehmen darf. 

6. Bemessung

Die Bemessungen der mechanischen (Boden-

rückhaltevermögen) und hydraulischen Fil-

terwirksamkeit (Wasserdurchlässigkeit des 

bodenbesetzten Geotextils) müssen nach den 

Regeln und Vorgaben des DWA-M 51111 erfol-

gen. Für geotextile Trennschichten gibt es 

kein niedergeschriebenes Regelwerk. Hinwei-

se finden sich im FGSV-Merk-blatt12. 

10 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

11 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DWA Merkblatt 511, Filtern mit 
Geokunststoffen. Hennef: Verlag DWA, 2017. S. auch 
Krug, M. und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- 
und Deponiebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 

12 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von 
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den 
Checklisten für die Anwendung von Geokunststoffen im 
Erdbau des Straßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, 
Köln, 2005. 
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7. Änderungen, Mängelanzei-
ge und Geltungsdauer

Änderungen des Zulassungsgegenstands, 

d. h. der Werkstoffe, der Vorprodukte, der

Geotextilien, der Abmessungen, des Produkti-

onsverfahrens, des Produktionsorts oder des

Verwendungszwecks erfordern eine neue Zu-

lassung oder einen Nachtrag zur Zulassung.

Wird bei der Produktion, beim Transport oder

beim Verlegen gegen die Anforderungen,

Bestimmungen und Auflagen der Zulassung

verstoßen, so gilt die so hergestellte und ein-

gebaute Filter- oder Trennschicht als nicht 

geeignet und nicht zugelassen. Wiederholte 

oder wesentliche Mängel bei der Produktion 

und beim Einbau der Geotextilien sowie 

Schadensfälle an Deponieabdichtungen, die 

im Zusammenhang mit dem Zulassungsge-

genstand stehen, müssen der Zulassungsstel-

le durch die die Produktion fremdüberwa-

chende bzw. den Einbau fremdprüfende Stelle 

oder durch die zuständige Behörde angezeigt 

werden. 

8. Anforderungstabellen

Tabelle 1: Charakteristische Eigenschaften1 der Vorprodukte (z. B. Fasern, Bändchen etc.) 

Nr. Eigenschaft Anforderung Prüfverfahren2 

1.1 Art des Vorprodukts Genaue Beschreibung, 
z. B. Art der Fasern, Art
der Garne, Produktionsver-
fahren, Ausrüstung, Nach-
behandlung usw.

- 

1.2 Feinheit Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1973 
1.3 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
1.4 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 

1.5 OIT-Zeit Herstellerspezifikation ISO 11357-6 
1.6 Dichte Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1183-1; Messung am 

Schmelzestrang, 1 h tempern bei 
100 °C im Wasserbad. 

1.7 Schmelze-Massefließrate Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1133 
1.8 Schmelzenthalpie und  

Schmelzpunkt, Glasüber-
gangstemperatur 

Herstellerspezifikation ISO 11357-3 

1.9 Rußgehalt Herstellerspezifikation Thermogravimetrische Analyse in 
Anlehnung an DIN EN ISO 11358; 
oder Bestimmung nach ASTM D 
4218 oder ASTM D 1603. 

1.10 Stabilisatorgehalt Herstellerspezifikation Fest-flüssig-Extraktion; UV-Spek-
troskopie oder HPLC-Analyse am 
Extrakt; Werksvorschrift 

1.11 Gehalt an  
Carboxylendgruppen 

Herstellerspezifikation In Anlehnung an GRI GG7 und 
ASTM D 7409 oder Werksvorschrift. 

1.12 Gehalt an Polyethylenglykol Herstellerspezifikation Werksvorschrift 
1.13 Lösungsviskosität Herstellerspezifikation GRI GG8 

1) Die Auswahl der Prüfgrößen richtet sich nach dem Werkstoff der Vorprodukte. Es können dabei auch
Ergänzungen erforderlich werden.

2) Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm.
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Tabelle 2: Charakteristische Eigenschaften von Vliesstoffen zum Filtern und Trennen und Geweben 

zum Trennen 

Nr. Eigenschaft Anforderung1 Prüfverfahren 
2.1 Art des Geotextils Genaue Beschreibung, z. B. Art 

der Fasern, Art der Garne, Art der 
Verfestigung, Art der Verwebung, 
Fäden je Längeneinheit, Nachbe-
handlung usw. 

- 

2.2 Masse pro Flächeneinheit (x* – 0,5 x s) ≥ 300 g/m²  
(Bei Vliesstoffen) 
(x* – 0,5 × s) ≥ 250 g/m²  
(bei Geweben aus Folien- oder 
Spleißbändchen) 
(x* – 0,5 × s) ≥ 550 g/m²  
(bei Geweben aus Multifilament-
garnen) 

DIN EN ISO 9864, 10 Messpro-
ben 

2.3 Dicke Mittelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 9863-1, 10 Mess-
proben,  
Prüfdruck = 2 kPa 

2.4 Zugfestigkeit Mittelwert ≥ 50 kN/m  
(bei Geweben aus Folien- oder 
Spleißbändchen) 
Mittelwert ≥ 250 kN/m  
(bei Geweben aus Multifilament-
garnen) 

DIN EN ISO 10319, 5 Messpro-
ben, MD und XMD 

2.5 Dehnung bei der Zugfes-
tigkeit 

Mittelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319, 5 Messpro-
ben, MD und XMD 

2.6 Stempeldurchdrückkraft (Mittelwert ≥ 2,5 kN 
(bei Vliesstoffen) 

DIN EN ISO 12236 

2.7 Durchdrückvorschub bei 
der Stempeldurchdrück-
kraft 

Mittelwert ≥ 50 mm DIN EN ISO 12236, 5 Messpro-
ben 

2.8 Durchschlagverhalten Mittelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 13433, 5 Messpro-
ben 

2.9 Charakteristische Öff-
nungsweite 

Einzelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12956 

2.10 Wasserdurchlässigkeit 
normal zur Ebene 

Einzelwert, Herstellerspezifikation DIN 60500-4 (i = 1; 20 und 
200 kPa Filterauflast; konstante 
Druckhöhendifferenz) und  
DIN EN ISO 11058 

(x* – 0,5 × s):= Mittelwert über die Rollenbreite – 0,5 × Standardabweichung 
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Tabelle 3a: Anforderungen an die Beständigkeit der Geotextilien 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

3.1 Beständigkeit 
gegen Chemika-
lien1 (hochkon-
zentrierte flüssi-
ge Gemische) 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m

m  25 % Immersionsversuche in Anl. an 
DIN EN 14414.  
Lagerungstemperatur 23 °C;  
Einlagerung von Proben, MD und 
XMD, aus denen jeweils mindestens 
5 Messproben für die Zugversuche 
ausgestanzt werden können.  
Die Einlagerungen müssen mindes-
tens 90 Tage, in jedem Fall aber bis 
zur Gewichtskonstanz, durchgeführt 
werden. 
Zugversuch und Probenahme2 ge-
mäß DIN EN 12226. 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit Tmax

und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft εmax 

Tmax  25 % 

εmax  25 % 

3.2 Witterungsbe-
ständigkeit 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax 

Hohe Witte-
rungsbestän-
digkeit3) 

DIN EN 12224 

3.3 Beständigkeit 
gegen Mikroor-
ganismen 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m und 

m  10 %
n  10 %

DIN EN 12225, Erdeingrabversuch 
in mikrobiell aktiver Erde. 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können. 
Zugversuch und Probenahme2 ge-
mäß DIN EN 12226. 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax 

Tmax  10 % 
εmax  10 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm.

2) Die Ausrichtung der Probenahme wird so gewählt, dass die jeweils im Hinblick auf die Alterung kritischste
Komponente des Geotextils auf Zug beansprucht wird.

3) Gemäß: M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues,
FGSV-Verlag, Köln, 2016.
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Tabelle 3b: Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Geotextilien1 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

3.4 Beständigkeit 
gegen thermisch 
oxidativen Abbau 
in Luft 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Umluftwärme-
schrank in Anl. an 
DIN EN ISO 13438; Umluftofen, ISO 
188, 4.1.4., 10 Luftwechsel/h, Lage-
rungstemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr und mindes-
tens 4 Entnahmen (0, 90, 180, 360 
Tage). 
Einlagerung von Proben, MD und 
XMD, aus denen jeweils mindestens 
5 Messproben für die Zugversuche 
ausgestanzt werden können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226; 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung; 
DSC zur Messung der Kristallinität 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Phenolische 
Antioxidantien: 
Tmax  25 %  
εmax  25 % 
HAS: 
Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung2 des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien cS 

cS < 85 % 

3.5 Beständigkeit 
gegen Auslau-
gung 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415. 
Wassertemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr und mindes-
tens 4 Entnahmen 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung. 
DSC zur Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung2 der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Phenolische 
Antioxidantien: 
Tmax  25 %  
εmax  25 % 
HAS: 
Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung2 des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien cS 

cS < 85 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm.

2) Bei Vliesstoffen kann es abhängig von der Masse pro Flächeneinheit zunächst zu einem raschen Abfall des Gehalts
an Antioxidantien kommen, bevor sich ein stabiles Niveau einstellt. Solche Effekte müssen bei der Beurteilung
gegebenenfalls berücksichtigt werden.
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Tabelle 3b: (Fortsetzung) Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Ge-

otextilien1

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 
3.6 Hydrolyse im 

Wasser (innere 
Hydrolyse) 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 12447; 
mindestens vier Temperaturen (z. B. 
55, 65, 75, 85 °C). 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr 
und mindestens 4 Entnahmen.  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Bestim-
mung des Gehalts an Carboxylend-
gruppen oder der Lösungsviskosität. 
DSC zur Messung der Kristallinität 
und der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität n und der Glas-
übergangstemperatur 

n  10 %

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Extrapolation im 
Arrhenius-
Diagramm: 
Tmax  20 %  
εmax  20 % 

Relative Änderung der mitt-
leren MolekülmasseN 

Extrapolation im 
Arrhenius-
Diagramm: 
N  50 % 

3.7 Hydrolyse im al-
kalischen Milieu 
(äußere Hydroly-
se) 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
che Verände-
rung

Warmlagerung im alkalischen Milieu 
in Anl. an DIN EN 12447. 
Gipssuspension, Hydroxylionenkon-
zentration: 5×10-4 mol/l (entspricht 
pH 11 bei 20 °C). 
Lagerungstemperatur: 60 °C; 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr 
und mindestens 4 Entnahmen;  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Bestim-
mung des Gehalts an Carboxyl-
endgruppen oder der Lösungsvisko-
sität. 
DSC zur Messung der Kristallinität 
und der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität n und der Glas-
übergangstemperatur 

n  10 %

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Tmax  25 % 
εmax  25 %

Relative Änderung der mitt-
leren MolekülmasseN 

N  50 %

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm.
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Tabelle 4: Maßnahmen des Qualitätsmanagements bei der Herstellung und Werkstoffidentifizierung 

Nr. Eigenschaft und Prüfgröße Abnahme-
prüfzeug-
nisse für 
Vorproduk-
te 

Warenein-
gangs-
kontrolle 
und Eigen-
über-
wachung 

Fremd-
über-
wachung 

Zulassungs-
prüfung 

Formmasse 
4.1 Schmelze-Massefließrate  

4.2 Dichte  

4.3 Molekulargewichtsverteilung v.h.

4.4 Additive v.h.

4.5 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen bzw. Lösungsviskosität 

v.h.

Masterbatch 
4.6 Rezeptur v.h.

Avivage 
4.7 Datenblatt v.h.

Vorprodukte 
4.8 Abmessungen bzw. Titer   

4.9 Festigkeit und Dehnung   

4.10 OIT bzw. analytische Be-
stimmung des Stabilisatorge-
halts 

1 

4.11 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen bzw. Lösungsviskosität 

2 

Geotextil 
4.12 Masse pro Flächeneinheit   

4.13 Dicke   

4.14 Höchstzugkraft/-dehnung   

4.15 Stempeldurchdrückkraft   

4.16 Charakteristische Öffnungs-
weite 

  

4.17 Wasserdurchlässigkeit nor-
mal zur Ebene 

  

4.18 Kontrolle Nadelbruch 

v.h. = vertraulich hinterlegt

1) Halbjährlich an einem Produkt aus der Produktfamilie. Ergänzende Kontrollmaßnahmen bei der Eigen-
überwachung können im Einzelfall durch die Zulassungsstelle festgelegt werden.

2) Halbjährlich an einem Produkt aus der Produktfamilie. Die Auswahl des Analyseverfahrens richtet sich
nach Werkstoff und Additiven. Das Verfahren wird im Einzelfall festgelegt. Ergänzende Kontrollmaßnah-
men bei der Eigenüberwachung werden im Einzelfall durch die Zulassungsstelle festgelegt (z. B. OIT-
Messungen, wenn diese sinnvoll sind).
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Tabelle 5: Art und Umfang der Prüfungen bei der Eigenüberwachung 

Nr. Kenngröße Prüfverfahren Prüfhäufigkeit1 
5.1 Masse pro Flächeneinheit s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.2 Dicke s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.3 Zugfestigkeit und Dehnung bei der Zug-

festigkeit 
s. Tabelle 2 alle 15.000 m² 

5.4 Stempeldurchdrückkraft und Durchdrück-
vorschub 

s. Tabelle 2 alle 15.000 m² 

5.5 Charakteristische Öffnungsweite s. Tabelle 2 Einmal pro Quartal in 
dem produziert wird. 

5.6 Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene DIN EN ISO 11058 alle 50.000 m² 

1) Richtwerte, Besonderheiten im Produktionsverfahren und darauf abgestimmte Prüfhäufigkeiten werden
im Einzelfall berücksichtigt.

Tabelle 6: Art und Umfang von Prüfungen an Geotextilien im Rahmen der Fremdprüfung 

Nr. Prüfgröße Prüfung Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

6.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.2 Masse pro Flä-
cheneinheit 

DIN EN ISO 9864 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.3 Zugfestigkeit und 
Dehnung bei der 
Zugfestigkeit1 

DIN EN ISO 10319 
DIN EN 29073-3 1) 

Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.4 Stempeldurch-
drückkraft und 
Durchdrück-
vorschub 

DIN EN ISO 12236 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein  

6.5 Charakteristische 
Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12956 Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt.  

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

1) Für die Bewertung der Prüfergebnisse muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnissen nach
DIN EN 29073-3 und denen nach DIN EN ISO 10319 ermittelt werden.
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9. Verzeichnis der Normen

Die in der Richtlinie angegebenen Normen beziehen sich auf die hier angegebene Ausgabe der Norm. 

ASTM D 1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

ASTM D 7409 2007 
Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of Polyethylene Ter-
ephthalate (PET) Yarns 

DIN 18200 
2000-
05 

Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produktionskon-
trolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 60500-4 
2007-
12 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Teil 4: Bestimmung der 
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene unter Auflast bei konstantem hyd-
raulischen Höhenunterschied 

DIN EN 10204 
2005-
01 

Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 12224 
2000-
11 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Witte-
rungsbeständigkeit 

DIN EN 12225 
2000-
12 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Bestim-
mung der mikrobiologischen Beständigkeit durch einen Erdeingrabungsver-
such 

DIN EN 12226 
2012-
03 

Geokunststoffe – Allgemeine Prüfverfahren zur Bewertung nach Beständig-
keitsprüfungen 

DIN EN 12447 
2002-
03 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Bestim-
mung der Hydrolysebeständigkeit in Wasser 

DIN EN 13257 
2010-
06 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für 
die Anwendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe 

DIN EN 14414 
2004-
08 

Geokunststoffe - Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Be-
ständigkeit bei der Anwendung in Deponien 

DIN EN 14415 
2004-
08 

Geosynthetische Dichtungsbahnen - Prüfverfahren zur Bestimmung der Be-
ständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN 29073-3 
1992-
08 

Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der Höchstzug-
kraft und der Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO 
1133-1 

2012-
03 

Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO 
1183-1 

2013-
04 

Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 
Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspykno-
meter und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 
1973 

1995-
12 

Textilien - Fasern - Bestimmung der Feinheit - Gravimetrisches Verfahren 
und Schwingungsverfahren 

DIN EN ISO 
5079 

1996-
02 

Textilien - Fasern - Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraftdeh-
nung an Spinnfasern 

DIN EN ISO 
9001 

2008-
12 

Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen 

DIN EN ISO 
9863-1 

2014-
08 

Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken - Teil 1 

DIN EN ISO 
9864 

2005-
05 

Geokunststoffe - Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Mas-
se von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten 

DIN EN ISO 
10319 

2013-
08 

Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen 

DIN EN ISO 
10320 

1999-
04 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Identifikation auf der Bau-
stelle 

DIN EN ISO 
11058 

2010-
11 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der Wasser-
durchlässigkeit normal zur Ebene, ohne Auflast 

DIN EN ISO 
11358-1 

2014-
10 

Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Allgemeine Grundla-
gen 

DIN EN ISO 
12236 

2006-
11 

Geokunststoffe - Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 
12956 

2010-
08 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der charakteris-
tischen Öffnungsweite 

DIN EN ISO 
12957-1 

2005-
05 

Geokunststoffe - Bestimmung der Reibungseigenschaften - Teil 1: Scherkas-
tenversuch 

DIN EN ISO 2005- Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Auswahlprüfverfahren zur 
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13438 02 Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 
DIN EN ISO/IEC 
17020 

2012-
07 

Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die 
Inspektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 
17025 

2018-
03 

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlabora-
torien 

DWA-M 511 2017 Filtern mit Geokunststoffen 
FGSV – M Geok 
E-StB

2016 
Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßen-
baues 

GDA E 2-7 2008 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 
GDA E 2-9 2005 Einsatz von Geotextilien im Deponiebau 

GDA E 2-21 1997 
Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Deponiebas-
is 

GDA E 3-8 2005 Reibungsverhalten von Geokunststoffen 
GDA E 5-5 2010 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 
GRI-GG7 2012 Carboxyl End Group Content of PET Yarns 

GRI-GG8 2012 
Determination of the Number Average Molecular Weight of PET Yarns Based 
on Relative Viscosity Value 

ISO 11357-3 
2011-
05 

Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - Teil 3: Bestimmung 
der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristalli-
sationsenthalpie 

ISO 11357-6 
2008-
06 

Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6: Oxida-
tions-Induktionszeit (isothermische OIT) oder -Temperatur (isodynamische 
OIT) 
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Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länderkenn-
zahlen und Prüf- und Inspektionsstellen 

Anlagen zum Zulassungsschein 

Anlage 1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung  
Anlage 2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten  
Anlage 3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage 4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 

Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage 5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage 6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
Anlage 7: Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage 8: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 

a) Eigenüberwachung
b) Fremdüberwachung

Anlage 9: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 

Länderkennzahlen 

(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-
Vorpommern 

13 Thüringen 16 

Prüf- und Fremdüberwachungsstellen für Eignungsprüfungen und die Überwachung 
der Produktion  

Kiwa TBU GmbH 
Gutenbergstr. 29 
48268 Greven 
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: tbu@tbu-gmbh.de 

Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik 
Coudraystraße 4 
99423 Weimar 
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de 

Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover 
An der Universität 2 
30823 Garbsen 
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002; e-mail: info@mpa-hannover.de 

SKZ – Testing GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-142, Fax: 0931 4104-273, e-mail: testing@skz.de 
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Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben  
der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) 





Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben der 
       Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)   

In nachfolgend angeführten Gesetzen und Verordnungen wurden der BAM 
übertragene Aufgaben geregelt. Die Zusammenfassung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoff e
SprengG

§ 44 SprengG 
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige
Anstalt des öff entlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie; sie ist eine Bundesoberbehörde.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
Vorschriften über die vertragliche Inanspruchnahme der Bundesanstalt
und die Gebühren und Auslagen für ihre Nutzleistungen zu erlassen. Die
Gebühren sind nach dem Personal- und Sachaufwand für die Nutzleistung 
der Bundesanstalt unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes
für den Antragsteller zu bestimmen. Der Personalaufwand kann nach der 
Zahl der Stunden bemessen werden, die Bedienstete der Bundesanstalt
für Prüfungen bestimmter Arten von Prüfgegenständen durchschnittlich
benötigen. Die Gebühr kann auch für eine individuell zurechenbare öff ent-
liche Leistung erhoben werden, die nicht begonnen oder nicht zu Ende
geführt worden ist, wenn die Gründe hierfür von demjenigen zu vertreten 
sind, der die individuell zurechenbare öff entliche Leistung veranlasst hat.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen für denselben 
Antragsteller können Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der Bemes-
sung der Pauschgebührensätze ist der geringere Umfang des Verwaltungs-
aufwandes zu berücksichtigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für 

1. die Weiterentwicklung von Sicherheit in Technik und Chemie,
einschließlich der Durchführung von Forschung und Entwicklung in
den Arbeitsgebieten,

2. die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer
Prüfungen von Stoff en und Anlagen einschließlich der Bereitstellung
von Referenzverfahren und -materialien,

3. die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in den Arbeits-
gebieten,

4. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Auf -
gaben.

§ 2 SprengG 
Anwendung auf neue sonstige 
explosionsgefährliche Stoff e

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgeführten Stoff , bei
dem die Annahme begründet ist, dass er explosionsgefährlich ist und
der nicht zur Verwendung als Explosivstoff  bestimmt ist, einführt, aus
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verbringt, herstellt, ihn vertreiben, anderen
überlassen oder verwenden will, hat dies der Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung (Bundesanstalt) unverzüglich anzuzeigen
und ihr auf Verlangen eine Stoff probe vorzulegen. In der Anzeige sind
die Bezeichnung, die Zusammensetzung und der Verwendungszweck
(§ 1 Abs. 1,§ 1 Abs. 3 oder militärischer Zweck) anzugeben.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang
der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoff probe verlangt wird, nach
Vorlage dieser Stoff probe auf Grund der in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten
Prüfverfahren fest, ob der angezeigte Stoff  explosionsgefährlich ist. Erweist 
er sich als explosionsgefährlich, erlässt die Bundesanstalt vor Ablauf der
genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechendes gilt, wenn
ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosionsgefährlicher Stoff  nach
§ 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes vertrieben, 
anderen überlassen oder verwendet wird.

(3) Bei einem neuen sonstigen explosionsgefährlichen Stoff nach
§ 1 Abs. 3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid au-
ßerdem fest, welcher Stoff gruppe der Anlage II der Stoff  zuzuordnen
ist. Den Stoff gruppen A, B oder C sind Stoff e zuzuordnen, die in ihrer
Empfindlichkeit und Wirkung den Stoffen der entsprechenden Stoff-
gruppen der Anlage II vergleichbar sind. Bei explosionsgefährlichen
Stoff en, die in die Gruppe C aufzunehmen wären, kann von dem Feststel-
lungsbescheid abgesehen werden, wenn der Stoff  bei Durchführung der
Prüfung der thermischen Empfi ndlichkeit nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer
Explosion gebracht und bei der Prüfung auch nach anderen als den in
§ 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Verfahren eine örtlich eingeleitete
Umsetzung nicht oder nicht in gefährlicher Weise auf die Gesamtmenge
des Stoffes übertragen werden kann. Erweist sich der explosionsge-
fährliche Stoff nachträglich hinsichtlich seiner Empfindlichkeit und
Wirkung gefährlicher oder weniger gefährlich als dies seiner Zuordnung
entspricht, so kann er einer anderen Gruppe der Anlage II zugeord-
net oder die Zuordnung aufgehoben werden. Die Entscheidung nach
Satz 1 ist dem Anzeigenden vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 schrift-
lich bekannt zu geben. Die Feststellung der Explosionsgefährlichkeit
ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Für die Entscheidung nach
Satz 4 gelten die Sätze 5 und 6 entsprechend.

§ 5 SprengG
Konformitätsnachweis für Explosivstoff e

und pyrotechnische Gegenstände, 
Zulassung von sonstigen 

explosionsgefährlichen Stoff en und Sprengzubehör

(1) Explosivstoff e und pyrotechnische Gegenstände dürfen nur einge-
führt, verbracht, in Verkehr gebracht, vertrieben, anderen überlassen oder 
verwendet werden, wenn der Hersteller oder sein in einem Mitgliedstaat
ansässiger Bevollmächtigter für sie den Konformitätsnachweis erbracht
hat und die Stoff e und Gegenstände mit der CE-Kennzeichnung (CE-Zeichen) 
versehen sind. Der Konformitätsnachweis ist erbracht, wenn die Baumuster 
den festgelegten grundlegenden Anforderungen entsprechen, die den
Baumustern nachgefertigten Produkte den Baumustern entsprechen
und beides durch eine Bescheinigung nachgewiesen ist. Die grundle-
genden Anforderungen für Explosivstoff e sind in Anhang I der Richt-
linie 93/15/EWG und für pyrotechnische Gegenstände in Anhang I der
Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände
(ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festgelegt. Die Kennzeichnung nicht konfor-
mer Explosivstoff e oder pyrotechnischer Gegenstände mit dem CE-Zeichen 
und das Inverkehrbringen solcher Explosivstoff e oder pyrotechnischer
Gegenstände und das Überlassen an andere außerhalb der Betriebsstätte 
sind verboten

(3) Sonstige explosionsgefährliche Stoff e und Sprengzubehör dürfen nur
eingeführt, verbracht, vertrieben, anderen überlassen oder verwendet wer-
den, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Beschaff enheit und Bezeichnung 
nach von der Bundesanstalt zugelassen worden sind oder durch Rechts-
verordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 allgemein zugelassen sind. Die
Zulassung wird entweder dem Hersteller, seinem in einem Mitgliedstaat
ansässigen Bevollmächtigten oder dem Einführer auf Antrag erteilt. Eine
Zulassung ist nicht erforderlich, wenn die sonstigen explosionsgefährlichen 
Stoff e oder das Sprengzubehör unmittelbar nach der Einfuhr unter zollamt-
licher Überwachung in einen anderen Mitgliedstaat, in ein verschlossenes 
Zolllager oder eine Freizone des Kontrolltyps I weiterbefördert werden. Die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für die Weiterbeförderung aus einem
verschlossenen Zolllager oder einer Freizone des Kontrolltyps I in einen
anderen Mitgliedstaat oder einen Drittstaat.

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen:

1. vom Erfordernis des Konformitätsnachweises nach Absatz 1 Satz 1
2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 3 

zulassen.

Auszug aus Rechtsvorschriften
               Stand: 01. 07. 2016
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§ 15 SprengG
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen

(7) Zuständige Behörde nach Absatz 6 Satz 1 ist

1. für das Verbringen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes die 
für den Bestimmungsort des Verbringens zuständige Landesbehörde,

2. für das Verbringen in den, durch den und aus dem Geltungsbereich
dieses Gesetzes die Bundesanstalt.

§ 25 SprengG
Ermächtigung zum Erlass von Schutzvorschriften

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sachgü-
tern Beschäftigter und Dritter für den Umgang und den Verkehr mit 
explosionsgefährlichen Stoff en und mit Sprengzubehör zu bestimmen,

5. dass explosionsgefährliche Stoff e bestimmten Lager- und Verträglich-
keitsgruppen zuzuordnen sind und dass die Zuordnung der Bundesan-
stalt, für ausschließlich für militärische Zwecke bestimmte Stoff e der
zuständigen Behörde der Bundeswehr übertragen wird.

§ 32a SprengG
Mangelhafte explosionsgefährliche Stoff e 

und mangelhaftes Sprengzubehör

(2) Wird der zuständigen Behörde von einer anderen Behörde, von einem
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder von der Bundesanstalt
mitgeteilt, dass 
1. ein explosionsgefährlicher Stoff  oder ein Sprengzubehör einen Mangel 

in seiner Beschaff enheit oder Funktionsweise aufweist, durch den beim 
Umgang eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Sachgüter Beschäf-
tigter oder Dritter herbeigeführt werden kann oder

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, Verwenden, Vernichten
oder Überlassen an andere von explosionsgefährlichen Stoffen
oder Sprengzubehör ein Schadensereignis eingetreten ist und begrün-
deter Anlass zu der Annahme besteht, dass das Schadensereignis auf 
einen Mangel in dessen Beschaff enheit oder Funktionsweise zurück-
zuführen ist, triff t sie erforderlichenfalls die geeigneten Maßnahmen 
nach Absatz 1. Die Bundesanstalt ist über die getroff enen Maßnahmen
nach Satz 1 und nach Absatz 1 Satz 3 unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle mangelhafter Explosivstoff e
oder pyrotechnischer Gegenstände die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften unverzüglich über die getroff enen Maßnahmen nach den 
Absätzen 1 und 2 unter Angabe der Gründe. Sie teilt insbesondere mit, ob 
der Mangel auf 

1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 1 Nr.2  
Buchstabe a genannten Anforderungen,

2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter Normen oder
3. Mängel dieser harmonisierten Normen zurückzuführen ist. 

(4) Besteht der begründete Verdacht, dass ein Explosivstoff  oder pyrotech-
nischer Gegenstand entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet und in
Verkehr gebracht oder anderen überlassen worden ist, fi nden Absatz 1 Satz 
3 und 4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entsprechende Anwendung. 

Erste Verordnung zum SprengG
1. SprengV

§ 6 der 1. SprengV

(2) Die Zulassungsbehörde kann für sonstige explosionsgefährliche Stoff e
nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Gesetzes und Sprengzubehör im
Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage 1 Ausnahmen zulassen 
oder zusätzliche Anforderungen stellen sowie von der Prüfung einzelner
Anforderungen absehen, wenn der Schutz von Leben und Gesundheit
Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern dies zulässt oder erfordert.

(4) Explosivstoff e und pyrotechnische Gegenstände sind vom Hersteller
oder Einführer vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich des
Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. Der Anzeige ist

1. für Explosivstoff e die nach Anhang I Abschnitt II Nummer 1 Buch-
stabe k der Richtlinie 93/15/EWG und

2. für pyrotechnische Gegenstände die nach Anhang I Nummer 3
Buchstabe h der Richtlinie 2007/23/EG

vorgeschriebene Anleitung beizufügen. 

Die Bundesanstalt vergibt zum Nachweis der Anzeige eine Identifi kations-
nummer. Die Identifi kationsnummer ist in die Anleitung aufzunehmen. Die 
Bundesanstalt kann zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit 
Beschäftigter oder Dritter oder Sachgüter die vom Hersteller festgelegten 
Anleitungen zur Verwendung einschränken oder ergänzen; eine nach-
trägliche Einschränkung oder Ergänzung ist zulässig. Satz 4 fi ndet keine 
Anwendung auf pyrotechnische Gegenstände für Kraftfahrzeuge sowie 
Feuerwerk der Kategorien 1 und 4, wenn die Identifi kationsnummer in die nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 zu führenden Listen aufgenommen ist.

§ 8 der 1. SprengV

Die Zulassungsbehörde hat für sonstige explosionsgefährliche Stoff e nach 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Gesetzes und für Sprengzubehör dem Zulassungs-
inhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens vorzuschreiben.
Das Zulassungszeichen besteht aus der Kurzbezeichnung der Bundesanstalt 
„BAM“, dem in der Anlage  4 für den jeweiligen Stoff  oder Gegenstand
vorgesehenen Zeichen und einer fortlaufenden Kennummer. Satz 2 fi ndet
entsprechende Anwendung für die Identifikationsnummer nach
§ 6 Absatz 4.

§ 12a der 1. SprengV

(4) Zuständig für die Prüfung nach Absatz 1 und die Erteilung der Bau-
musterprüfbescheinigungen im Geltungsbereich des Gesetzes ist aus-
schließlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durchführung von Teilen
der Prüfungen auch andere Prüfl aboratorien beauftragen, die die Anfor-
derungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang III der
Richtlinie 2007/23/EG erfüllen müssen. Die Bundesanstalt übermittelt
den übrigen Mitgliedstaaten alle erforderlichen Angaben über im
Geltungsbereich des Gesetzes erteilte, geänderte, zurückgenommene oder 
widerrufene Baumusterprüfbescheinigungen.

§ 12c der 1. SprengV

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt. Benannte 
Stelle ist auch jede von den Ländern als Prüfl aboratorium oder Zertifi zie-
rungsstelle für einen bestimmten Aufgabenbereich dem Bundesministerium 
des Innern benannte und von ihm im Bundesanzeiger bekanntgemachte
Stelle. Die Stelle kann benannt werden, wenn in einem Akkreditierungs-
verfahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung der Anforderungen
nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang III der Richtlinie
2007/23/EG gewährleistet ist. Die Akkreditierung kann unter Aufl agen
erteilt werden und ist zu befristen. Erteilung, Ablauf, Rücknahme, Wider-
ruf und Erlöschen sind dem Bundesministerium des Innern unverzüglich
anzuzeigen.

§ 13 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu führen 

1. der gemäß § 5 des Gesetzes erteilten Zulassungen und Baumuster-
prüfbescheinigungen,

2. der nach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten Explosivstoff e und pyrotech-
nischen Gegenstände,

3. der nach § 6 Absatz 4 Satz 5 festgelegten Beschränkungen oder
Ergänzungen der Anleitung zur Verwendung,

4. der Kennnummern der Herstellungsstätten für Explosivstoff e,
5. der ihr von den benannten Stellen der anderen Mitgliedstaaten

mitgeteilten Baumusterprüfbescheinigungen.

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthalten: 

1. die Bezeichnung des Stoff es oder Gegenstandes, 
2. im Falle der sonstigen explosionsgefährlichen Stoff e und des Sprengzu-

behörs: den Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls 
des Einführers sowie das Zulassungszeichen,

3. im Falle der Explosivstoff e und der pyrotechnischen Gegenstände: den 
Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines
in der Europäischen Union ansässigen Bevollmächtigten oder Einführers 
sowie die Identifi kationsnummer,

4. Beschränkungen, Befristungen, Bedingungen und Aufl agen.

(2) Die Bundesanstalt führt auch eine Liste der aktuellen europäischen
Normen mit Prüfvorschriften für Explosivstoffe und pyrotechnische
Gegenstände zum Zwecke der Prüfung nach § 12a Absatz 1. Die Liste soll
die folgenden Angaben enthalten:

1. die Kennnummer der Norm,
2. den Titel der Norm, 
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3. das Datum der Veröff entlichung und
4. die Bezugsquelle der Norm.

(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Sie sind bei 
der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. Auf Verlan-
gen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift oder
Vervielfältigung zu überlassen.

§ 19 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in ei-
nem Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder des Einführers
Ausnahmen von den Vorschriften über die Kennzeichnung und Verpackung 
explosionsgefährlicher Stoff e und von Sprengzubehör allgemein zulassen, 
soweit der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern Beschäftigter
oder Dritter dies zulässt.

§ 25a  der 1. SprengV

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach
§ 15 Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfänger der Explosivstoff e
oder seinem Bevollmächtigten schriftlich oder elektronisch bei der nach
§ 15 Abs. 7 des Gesetzes zuständigen Stelle zu beantragen.

(3) Die zuständige Stelle prüft, ob 

1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang beteiligten und
im Geltungsbereich des Gesetzes ansässigen Personen gem.
§ 15 Abs. 1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt sind und 

2. für den zu verbringenden Explosivstoff eine EG-Baumusterprüf-
bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 erteilt sie die Genehmigung 
zum Verbringen und informiert alle zuständigen Behörden über die erteilte 
Genehmigung.

§ 45  der 1. SprengV

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Sachverständigenausschuss
für explosionsgefährliche Stoff e gebildet.

(3) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden
Mitgliedern zusammen: 

1. je einem Vertreter des Bundesministeriums des Innern, des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus den fachlich be-
teiligten Ressorts,

3. je einem Vertreter der Bundesanstalt, des Wehrwissenschaftlichen
Instituts und des Bundeskriminalamtes,

4. einem Vertreter der benannten Stellen mit Ausnahme der Bundes- 
anstalt,

5. zwei Vertretern der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
6. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- 

und Sportwaff en e. V.,
7. zwei Vertretern der Explosivstoffindustrie und je einem Vertre-

ter der chemischen Industrie, der pyrotechnischen Industrie, des
Bergbaus, der Industrie der Steine und Erden, des Abbruchgewerbes,
der Sprengberechtigten und der Importeure von explosionsgefähr-
lichen Stoff en,

8. zwei Vertretern der Gewerkschaften.

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder des 
Ausschusses und ihre Stellvertreter müssen auf dem Gebiet des Umgangs 
und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen sachverständig und 
erfahren sein.

(5) Das Bundesministerium des Innern beruft im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Mitglieder des Ausschusses 
und deren Stellvertreter, dabei erfolgt die Berufung 

1. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 auf Vorschlag der Länder,
2. des Vertreters der Bundesanstalt auf Vorschlag des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie und des Vertreters der zuständigen
Stelle der Bundeswehr auf Vorschlag des Bundesministeriums für
Verteidigung,

3. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 4, 5 und 6 nach Anhörung der Vorstände 
dieser Stellen,

4. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 7 und 8 nach Anhörung der jeweiligen 
Spitzenorganisationen.

§ 47  der 1. SprengV

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten 

1. nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,
2. nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,
3. nach § 41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ordnungswidrig

handelt, wer einer vollziehbaren Aufl age nach § 5 Abs. 4 Satz 2 oder 3 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

wird der Bundesanstalt übertragen.

Zweite Verordnung zum SprengG 
2. SprengV

§ 4 der 2. SprengV
Lager- und Verträglichkeitsgruppenzuordnung

(1) Wer explosionsgefährliche Stoff e, die in der vorgesehenen Verpackung 
von der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (Bundesanstalt) 
noch keiner Lagergruppe zugeordnet sind, gewerbsmäßig herstellt, in den 
Geltungsbereich des Gesetzes verbringt oder einführt und selbst aufbe-
wahren oder einem anderen überlassen will, hat die Stoff e und die Art der 
Verpackung der Bundesanstalt anzuzeigen. Die Anzeige muss Angaben
enthalten über

1. die Bezeichnung der Stoff e,
2. die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften 

der Stoff e,
3. die Beschaff enheit (Material, Form) der Verpackung, die Bruttomasse 

und das Volumen der Packstücke sowie die Masse der Stoff e.

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefährlichen
Stoff e in der vorgesehenen Verpackung nach den Nummern 2.1.2 bis 2.1.5
oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu dieser Verordnung der maßgeben-
den Lagergruppe und die Explosivstoffe der Lagergruppen 1.1 bis 1.4
nach Nummer 2.7 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des Anhangs der
zutreffenden Verträglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zuordnung dem
Anzeigenden mit. Sie führt eine Liste der Zuordnungen nach Satz 1, die
folgende Angaben enthalten soll: 

1. die Bezeichnung des Stoff es oder Gegenstandes,
2. die dem Produkt zugeordnete Lager- und Verträglichkeitsgruppe,
3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und
4. erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. 
Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Ab-
schrift oder Vervielfältigung zu überlassen.

Gesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter 

 Gefahrgutbeförderungsgesetz

§ 5 GGBefG
Zuständigkeiten  

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, Magnetschwebebahnen, im
Luftverkehr sowie auf dem Gebiet der See- und Binnenschiff fahrt auf
Bundeswasserstraßen einschließlich der bundeseigenen Häfen obliegt die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach den auf ihm
beruhenden Rechtsvorschriften dem Bund in bundeseigener Verwaltung.
Unberührt bleiben die Zuständigkeiten für die Hafenaufsicht (Hafenpolizei) 
in den nicht vom Bund betriebenen Stromhäfen an Bundeswasserstraßen.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes die für die Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden
Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen zu bestimmen,
soweit es sich um den Bereich der bundeseigenen Verwaltung handelt.
Wenn und soweit der Zweck des Gesetzes durch das Verwaltungshandeln 
der Länder nicht erreicht werden kann, kann das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates das Bundesamt für Güterverkehr, das Bundesamt 
für Strahlenschutz, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit, die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Eisenbahn-Bundesamt,
das Kraftfahrt-Bundesamt, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
das Robert-Koch-Institut, das Umweltbundesamt und das Wehrwis-
senschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebsstoff e auch für
den Bereich für zuständig erklären, in dem die Länder dieses Gesetz
und die auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften auszuführen hätten.
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Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur kann ferner 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
dass 

1. die Industrie- und Handelskammern für die Durchführung, Überwa-
chung und Anerkennung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung
von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, für die Erteilung
von Bescheinigungen sowie für die Anerkennung von Lehrgängen,
Lehrgangsveranstaltern und Lehrkräften zuständig sind und insoweit 
Einzelheiten durch Satzungen regeln sowie

2. Sachverständige und sachkundige Personen für Prüfungen, Überwa-
chungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Beförderung gefährli-
cher Güter zuständig sind. Die in Satz 3 Nr. 2 Genannten unterliegen
der Aufsicht der Länder und dürfen im Bereich eines Landes nur tätig 
werden, wenn sie dazu von der zuständigen obersten Landesbehörde
oder der von ihr bestimmten oder der nach Landesrecht zuständigen
Stelle entsprechend ermächtigt worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhörung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den §§ 3, 6 und 7 sollen 
 Sicherheitsbehörden und -organisationen angehört werden, insbe sondere 

1. das Bundesamt für Strahlenschutz,
2. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
3. das Bundesinstitut für Risikobewertung,
4. die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
5. das Robert-Koch-Institut,
6. das Umweltbundesamt,
7. das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebs-

stoff e und
8. das Eisenbahn-Bundesamt.

§ 9 GGBefG
Überwachung

(1) Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt der Überwachung durch
die zuständigen Behörden.

(2) Die für die Beförderung gefährlicher Güter Verantwortlichen
(Absatz 5) haben den für die Überwachung zuständigen Behörden und deren 
Beauftragten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte
unverzüglich zu erteilen. Die von der zuständigen Behörde mit der Überwa-
chung beauftragten Personen sind befugt, Grundstücke, Betriebsanlagen, 
Geschäftsräume, Fahrzeuge und zur Verhütung dringender Gefahren für
die öff entliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemein-
heit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen
sowie für Tiere und Sachen auch die Wohnräume des Auskunftspfl ichti-
gen zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und
die geschäftlichen Unterlagen des Auskunftspfl ichtigen einzusehen. Der
Auskunftspfl ichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. Er hat den mit der
Überwachung beauftragten Personen auf Verlangen Proben und Muster von 
gefährlichen Stoff en und Gegenständen oder Muster von Verpackungen
zum Zwecke der amtlichen Untersuchung zu übergeben. Das Grundrecht
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird
insoweit eingeschränkt. Der Auskunftspfl ichtige hat der für die Überwa-
chung zuständigen Behörde bei der Durchführung der Überwachungsmaß-
nahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und die nötige Mithilfe
zu leisten.

(2a) Überwachungsmaßnahmen können sich auch auf Brief- und andere 
Postsendungen beziehen. Die von der zuständigen Behörde mit der Über-
wachung beauftragten Personen sind nur dann befugt, verschlossene Brief- 
und andere Postsendungen zu öffnen oder sich auf sonstige Weise 
von ihrem Inhalt Kenntnis zu verschaff en, wenn Tatsachen die Annahme 
begründen, dass sich darin gefährliche Güter im Sinne des § 2 Abs. 1 
befi nden und von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grundrecht des Brief- 
und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt. Absatz 2 gilt für die Durchführung von Überwachungsmaß-
nahmen entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Überwachung von Fertigungen 
von Verpackungen, Behältern (Containern) und Fahrzeugen, die nach
Baumustern hergestellt werden, welche in den Vorschriften für die Beför-
derung gefährlicher Güter festgelegt sind.

(3a) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich 
auch auf die Überprüfung der Konformität der in Verkehr befi ndlichen und 
verwendeten Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge 
beziehen.

(3b) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich 
auch auf die Überprüfung der Hersteller, Einführer, Eigentümer, Betrei-
ber und Verwender von Verpackungen, Beförderungsbehältnissen und 
Fahrzeugen durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit beziehen, wie die 
Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge von diesen Stellen 
konformitätsbewertet, erstmalig oder wiederkehrend geprüft worden sind, 
soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(3c) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich auch 
auf die Überprüfung der Herstellung und der Prüfungen durch die Stellen 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 beziehen, wenn diese Stellen die Konformitätsbe-
wertung der Verpackung, der Beförderungsbehältnisse oder der Fahrzeuge 
vorgenommen, das Qualitätssicherungsprogramm oder Prüfstellen des 
Herstellers oder Betreibers anerkannt haben, soweit dies in Rechtsverord-
nungen nach § 3 gestattet ist.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpfl ichtete kann die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 

der Straße, mit Eisenbahnen und 
auf Binnengewässern *) 

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschiff fahrt

§ 8 GGVSEB
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständige 
Behörde für 

1. Aufgaben nach
a) Kapitel 2.2 mit Ausnahme der Absätze 2.2.62.1.12.1 und 2.2.9.1.11

Bemerkung 3 ADR/RID/ADN und der dem Bundesamt für Ausrüs-
tung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 
und dem Bundesamt für Strahlenschutz nach § 11 zugewiesenen
Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN mit Ausnahme der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
nach § 10 zugewiesenen Zuständigkeiten,

c) Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsan-
weisung P 200 ADR/RID und die dem Bundesamt für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 zuge-
wiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 
4.2.3.4 ADR/RID,

e) Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einvernehmen 
mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

f) Kapitel 6.2 mit Ausnahme des Unterabschnitts 6.2.2.11 ADR/RID
und der Zuständigkeiten nach Nummer 10 sowie der §§ 13 und 13a,

g) Kapitel 6.7 ADR/RID,
h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 

und die Baumusterzulassung von festverbundenen Tanks (Tankfahr-
zeugen), Aufsetztanks, Tankcontainern und Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehältern) und die Festlegung von Bedingungen nach 
Abschnitt 6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 ADR/RID sowie 
die Anerkennung der Befähigung der Hersteller für die Ausführung 
von Schweißarbeiten und die Anordnung zusätzlicher Prüfungen
nach Absatz 6.8.2.1.23 und die Festlegung der Bedingungen für
Schweißnähte der Tankkörper nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR,

i) Kapitel 6.9 ADR/RID,
j) Kapitel 6.10 ADR/RID,
k) Kapitel 6.11 ADR/RID und
l) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 ADR,

soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;

2. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoff e in besonderer Form
nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5
Satz 1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a, die
Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht spaltbares oder
spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 5.1.5.2.1 in Ver-
bindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 
6.4.22.8 Buchstabe a, die Prüfung und Zulassung der Bauart gering
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dispergierbarer radioaktiver Stoff e nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung 
mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und für das Zeugnis nach Unter-
abschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a ADR/RID im Einvernehmen mit dem 
Bundesamt für Strahlenschutz;

3. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, Großverpa-
ckungen, Bergungsverpackungen und Bergungsgroßverpackungen nach
den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 ADR/RID sowie für die Zulassung der 
Reparatur fl exibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN;

4. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-
grammen für die Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung,
Reparatur und Prüfung von Verpackungen, IBC und Großverpackungen 
sowie die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogram-
me nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die Anerkennung von 
Inspektionsstellen für die erstmaligen und wiederkehrenden Inspekti-
onen und Prüfungen von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 ADR/RID;

5. die Bescheinigung über die Zulassung einer Änderung nach Absatz
6.8.2.3.4 ADR sowie für Tankcontainer und Tankwechselaufbauten
(Tankwechselbehälter) nach Absatz 6.8.2.3.4 RID;

6. die Genehmigung der Beförderungsbedingungen für mit Temperatur-
kontrolle stabilisierte Gase nach Unterabschnitt 3.1.2.6 Satz 2 Buchstabe 
b ADR/RID/ADN;

7. die Anerkennung und Überwachung von Managementsystemen für die 
Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die
Wartung und Inspektion von nicht zulassungspfl ichtigen Versandstü-
cken für radioaktive Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit 
Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADN;

8. die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, Her-
stellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und
Inspektion von zulassungspfl ichtigen Versandstücken für radioaktive
Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/
RID/ADN;

10. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz
6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.3.2.1
Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, den Absätzen 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 sowie den 
Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 ADR/RID im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur;

11. die Zulassung der Trennungsmethoden nach Unterabschnitt 7.5.2.2
Fußnote a ADR/RID, soweit es sich nicht um den militärischen Bereich 
handelt;

12. (weggefallen)
13. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Beförderung in

Tankschiff en nach Abschnitt 1.5.2 ADN und
14. die Zulassung von Gasspüranlagen nach Unterabschnitt 7.2.2.6 ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h und Nummer 5 gelten nicht, sofern 
diese Aufgaben in den Geltungsbereich der ODV fallen.

§ 9 GGVSEB
Zuständigkeiten der von der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
anerkannten Prüfstellen

Die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach 
§ 6 Absatz 5 der GGVSee anerkannten Prüfstellen sind zuständig für die
Baumusterprüfung sowie die erstmalige, wiederkehrende und außerordent-
liche Prüfung von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern mit mehreren 
Elementen (MEGC) nach Kapitel 6.7 ADR/RID. Satz 1 gilt nicht, sofern diese 
Prüfungen in den Geltungsbereich der ODV fallen

Verordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiff en

Gefahrgutverordnung See

§ 12 GGV See
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständig für:    

1. Aufgaben nach
a) Teil 2 mit Ausnahme des Absatzes 2.6.3.6.1, des Abschnitts 2.9.2

und des Unterabschnitts 2.10.2.6 des IMDG-Codes und der dem
Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr nach § 11 und dem Bundesamt für Strahlenschutz nach 
§ 13 zugewiesenen Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 des IMDG-Codes mit Ausnahme der den nach Landes-
recht zuständigen Behörden nach § 9 und der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
nach § 11 zugewiesenen Zuständigkeiten,

c) Kapitel 4.1 des IMDG-Codes mit Ausnahme der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
nach § 11 zugewiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 
4.2.3.4 des IMDG-Codes,

e) Kapitel 4.3 des IMDG-Codes,
f) Kapitel 6.2 des IMDG-Codes,
g) Kapitel 6.7 des IMDG-Codes,
h) Kapitel 6.8 des IMDG-Codes und
i) Kapitel 6.9 des IMDG-Codes,

soweit die jeweilige Aufgabe nicht einer Stelle nach § 10 Absatz 2 zuge-
wiesen ist;

2. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoff e in besonderer Form nach 
Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 1, die
Prüfung und Zulassung der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver 
Stoff e nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 
Satz 2 und für die Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht
spaltbares oder spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 
5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1 des IMDG-Codes im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz;

3. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, Großver-
packungen, Bergungsverpackungen und Bergungsgroßverpackungen
nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 des IMDG-Codes sowie für die
Zulassung der Reparatur fl exibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 des IMDG-
Codes;

4. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-
grammen für die Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung,
Reparatur und Prüfung von Verpackungen, IBC und Großverpackungen 
sowie die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogram-
me nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die Anerkennung von In-
spektionsstellen für die erstmaligen und wiederkehrenden Inspektionen 
und Prüfungen von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 des IMDG-Codes;

5. die Anerkennung und Überwachung von Managementsystemen für
die Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch,
die Wartung und Inspektion von nicht zulassungspfl ichtigen Versand-
stücken für radioaktive Stoff e nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit
Abschnitt 1.5.3 des IMDG-Codes;

6. die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 des IMDG-Codes;

7. die Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, Her-
stellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und
Inspektion von zulassungspfl ichtigen Versandstücken für radioaktive
Stoff e nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.5.3 des IMDG-
Codes;

8. die Anerkennung und Überwachung von Prüfstellen für 
a) Baumusterprüfungen sowie erstmalige und wiederkehrende Prüfun-

gen von ortsbeweglichen Druckgefäßen nach den Absätzen 6.2.1.4.1 
und 6.2.2.5.4.9 und den Unterabschnitten 6.2.1.5 und 6.2.1.6 sowie 
die Überprüfung des Qualitätssicherungssystems des Herstellers
nach Absatz 6.2.2.5.3.2 des IMDG-Codes,

b) Baumusterprüfungen, erstmalige, wiederkehrende und außeror-
dentliche Prüfungen und für Zwischenprüfungen von ortsbeweg-
lichen Tanks und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC)
nach den Unterabschnitten 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 und 6.7.5.12 des 
IMDG-Codes und

c) Baumusterprüfungen sowie erstmalige, wiederkehrende und
außerordentliche Prüfungen von Tanks der Straßentankfahrzeuge 
nach den Absätzen 6.8.2.2.1 und 6.8.2.2.2 und die Prüfungen im
Zusammenhang mit der Ausstellung der Bescheinigung nach den
Absätzen 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 und 6.8.3.3.3.2 des IMDG-Codes und

9. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz
6.2.1.3.6.5.4, Unterabschnitt 6.2.3.1, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz
6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1 sowie den Absätzen 6.7.4.7.4 und 
6.7.5.2.9 des IMDG-Codes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur.

(2) Die unter Absatz 1 Nummer 2 bis 5 und 8 genannten Zulassungen,
Zustimmungen und Anerkennungen können widerrufl ich erteilt, befristet 
und mit Aufl agen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um das Ein-
halten der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
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Verordnung über den Schutz 
vor Schäden durch ionisierende Strahlen 

Strahlenschutzverordnung 

§ 25 StrlSchV
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung die Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoff -
auswahl und der Konstruktion der Geräte oder Vorrichtungen sowie der
Qualitätssicherung zu beteiligen. Der Antragsteller hat der Zulassungs-
behörde auf Verlangen die zur Prüfung erforderlichen Baumuster zu
überlassen.

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoff en
Chemikaliengesetz

§ 12a ChemG
Beteiligte Bundesbehörden

(1) Bei der Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 wirken die in
§ 4 Absatz 1 genannten Stellen nach Maßgabe dieses Abschnitts mit. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung als Bewertungsstelle Gesundheit und 
Verbraucherschutz unterliegt insoweit der Fachaufsicht des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft.

(2) Soweit bei den in § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Behörden,
beim Julius Kühn-Institut, bei der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung oder beim Robert Koch-Institut besondere Fachkenntnisse
zur Beurteilung der Wirksamkeit sowie der unannehmbaren Wirkungen
auf Zielorganismen vorliegen, kann die Bundesstelle für Chemikalien
zur Entscheidung über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen
nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b Ziff er i und ii der Verordnung (EU)
Nr. 528/2012 eine Stellungnahme bei diesen Behörden einholen. Ferner
beteiligt die Bundesstelle für Chemikalien die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung bei der Bewertung der gefährlichen Eigenschaften 
im Sinne des § 3a Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und der Beständigkeit von
Behältern und Verpackungsmaterial, sofern die Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung bei der betreff enden Fragestellung aufgrund
weiterer gesetzlicher Zuständigkeiten besondere Fachkenntnisse besitzt
und die betreff ende Fragestellung von der Bundesstelle für Chemikalien
nicht abschließend beurteilt werden kann.

Gesetz über die Prüfung und Zulassung von 
Feuerwaff en, Böllern, Geräten, bei denen 

zum Antrieb Munition verwendet wird, 
sowie von Munition und sonstigen Waff en 

Beschussgesetz

§ 10 BeschG
 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen
Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaf-
fenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der zuständigen
Behörde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind
neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-
dungshinweise anzubringen. Soweit sich die Verwendungshinweise auf
der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten
Verpackungseinheit anzubringen.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelfällen

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen von dem Erfordernis der Prüfung und Zulassung nach § 7 Abs. 1, 
§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 bewilligen oder Abweichungen 
von den Versagungsgründen des § 7 Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, 
des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, wenn 
öff entliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 20 BeschG
 Zuständigkeiten

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prüfung der 
in § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaff en und technischen Gegenstände
ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; ihr gegenüber sind auch die 
Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die Prüfung und Zulassung der
in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie der in § 11 Absatz 1
in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum 
Waff engesetz bezeichneten hülsenlosen Munition ohne Geschoss ist die
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zuständig.

Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz
Beschussverordnung

§ 11 BeschussV
 Bauartzulassung für besondere Schusswaff en,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes,
Schusswaff en nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische Munition 
nach § 10 des Gesetzes müssen den in der Anlage I Nr. 4, 5 und 6 bezeich-
neten technischen Anforderungen entsprechen. Hülsenlose Munition
ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1
Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum Waff engesetz muss den Anforderungen 
nach § 6 Absatz 3 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff gesetz entspre-
chen. § 12c Absatz 3 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff gesetz fi ndet
entsprechende Anwendung.

(3) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall von einzelnen Anforderungen 
der Anlage I Ausnahmen zulassen, wenn 

1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder 10 des Gesetzes die
Sicherheit des Benutzers oder Dritter in anderer Weise gesichert ist,

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaff en keine
größere Gefahr hervorrufen als diejenigen, die die Anforderungen der
Anlage I Nr. 4 erfüllen.

(4) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall über die Anlage I
hinausgehende Anforderungen stellen, wenn der Schutz von Leben und 
Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(5) Nach den Anforderungen der Anlage I Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird
pyrotechnische Munition entsprechend ihrer Gefährlichkeit in die Klas-
sen PM I und PM II eingeteilt.

Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung

§ 20 ODV
Zuständigkeiten und Zusammenarbeit

(1) Für die Marktüberwachung im Sinne dieser Verordnung sind zuständig:

1. die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung für Tanks
von Tankcontainern und für Gascontainer mit mehreren Elemen-
ten (MEGC), die Tanks als Elemente enthalten, soweit diese den
Vorschriften des Kapitels 6.8 ADR/RID unterliegen,

2. das Eisenbahn-Bundesamt für Gefäße und Tanks von Batteriewagen, 
für Tanks von Eisenbahnkesselwagen und für abnehmbare Tanks gem. 
Kapitel 6.8 RID,

3. die nach Landesrecht zuständigen Behörden für übrige ortsbewegliche 
Druckgeräte.

§ 21 ODV
Aufgaben und Befugnisse 

der Marktüberwachungsbehörden

(2) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung stellt die Markt-
überwachungsprogramme nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 der Öff entlichkeit auf
elektronischem Weg und falls erforderlich in anderer Form zur Verfügung.

§ 24 ODV
Meldeverfahren

(1) Die Marktüberwachungsbehörde unterrichtet die Bundesanstalt für
Materialforschung und –prüfung über

1. Untersagungen, ortsbewegliche Druckgeräte auf dem Markt bereit zu 
stellen,

2. Beschränkungen, ortsbewegliche Druckgeräte auf dem Markt bereit zu 
stellen und

3. Rücknahme oder Rückruf von ortsbeweglichen Druckgeräten. 
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(2) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung überprüft die
eingegangenen Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 auf Vollständigkeit und
Schlüssigkeit und leitet die Meldungen an die Europäische Kommission und 
die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union weiter, wenn die Marktüberwachungsbehörde angegeben hat, dass 
der Anlass für die Maßnahme nicht im Inland liegt oder die Auswirkungen 
dieser Maßnahme über das Inland hinausreichen.

(3) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung unterrichtet die 
Marktüberwachungsbehörden sowie die Bundesministerien für Verkehr
und digitale Infrastruktur sowie der Verteidigung über Meldungen der
Kommission oder eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union.

§ 25 ODV
Schnellinformationssystem

(4) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung überprüft
die eingegangenen Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit
und leitet sie an die Europäische Kommission und die  übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union weiter, wenn die Marktüberwachungs-
behörde angegeben hat, dass der Anlass für die Maßnahme nicht im
Inland liegt oder die Auswirkungen dieser Maßnahme über das Inland
hinausreichen. Für diese Zwecke wird das von der Europäischen Kom-
mission bereitgestellte und in Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 765/2008 bezeichnete System für Marktüberwachung und Informa-
tionsaustausch verwendet. Die Bundesanstalt für Materialforschung
und –prüfung unterrichtet die Marktüberwachungsbehörden sowie die
zuständigen Bundesministerien über Meldungen, die ihr über das System 
nach Satz 2 zugehen.

§ 26 ODV
Veröff entlichung von Informationen

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung informiert die
Öff entlichkeit über unanfechtbare oder sofort vollziehbare Anordnungen
nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3, 5, 6, 7 und 8. Personenbezogene Daten dürfen 
nur veröff entlicht werden, wenn sie zur Identifi zierung der ortsbeweglichen 
Druckgeräte erforderlich sind.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§ 78 LuftVZO
Erlaubnis, Rücknahme und Widerruf

(3) Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter mit Ausnahme der
Klasse 7 (radioaktive Stoff e) bedürfen der Zulassung durch die Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Verpackungen zum
Transport gefährlicher Güter der Klasse 7 bedürfen der Zulassung und
der Beförderungsgenehmigung durch das Bundesamt für Strahlenschutz
(BfS), soweit diese nach Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 Anhang III oder
JAR-OPS 3 deutsch festgelegt sind, ansonsten der Bauartprüfung durch
den Hersteller auf der Basis eines von der BAM genehmigten Qualitätssi-
cherungsprogrammes.

Verordnung über Deponien und Langzeitlager
Deponieverordnung 

Anhang 1
Anforderungen an den Standort, die geologische 

Barriere, Basis- und Oberfl ächenabdichtungssysteme 
von Deponien der Klasse 0, I, II und III 

(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28)

2.4  Zulassung von Geokunststoff en, Polymeren und 
Dichtungskontrollsystemen

2.4.1 Zuständigkeiten und Aufgaben
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zu-
ständig für die Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen 
wie Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-
Dränelemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polyme-
ren und von Dichtungskontrollsystemen für die Anwendung in 
Basis- und Oberfl ächenabdichtungen von Deponien auf der Basis 
eigener Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter Stellen. 
Sie hat in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben: 

1. Defi nition von Prüfkriterien,

2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,

3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und 
das Qualitätsmanagement.

2.4.2 Zulassung
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung berücksichtigt 
bei der Zulassung von Geokunststoff en, Polymeren und Kontroll-
systemen mindestens die Kriterien und Einwirkmechanismen nach 
Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

2.4.4 Fachbeirat
Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Vorausset-
zungen und Anforderungen der Zulassung der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat 
beratend mit, in dem Vertreter der Länderfachbehörden, des Um-
weltbundesamtes und Fachleute aus anderen relevanten Bereichen 
vertreten sind. Die Geschäftsführung des Fachbeirats liegt bei der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

2.4.5 Veröff entlichung
Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine bestands-
kräftiger Zulassungen werden von der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und -prüfung in geeigneter Form öff entlich zugänglich 
gemacht. 

Gesetz über die Akkreditierungsstelle
Akkreditierungsstellengesetz

§ 5 AkkStelleG
Akkreditierungsbeirat

(1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ein Akkredi-
tierungsbeirat eingerichtet. Er berät und unterstützt die Bundesregierung 
und die Akkreditierungsstelle in Fragen der Akkreditierung.“

(9) Die Geschäfte des Akkreditierungsbeirates führt die Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung.

Gesetz über 
die umweltgerechte Gestaltung 

energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz

§ 10 EVPG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle ist die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung. 

Gesetz zur Kennzeichnung von
energieverbrauchsrelevanten Produkten,

Kraftfahrzeugen und Reifen mit Angaben über den Ver-
brauch an Energie und an anderen 

wichtigen Ressourcen
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz

§ 13 EnVKG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle für die Verbrauchskennzeichnung von energieverbrauchs-
relevanten Produkten im Anwendungsbereich der Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung ist die Bundesanstalt für Materialforschung 
und-prüfung.

Stand: 01. Juli 2016
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